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Aufgrund bestehender und sich weiter verstärkender Alters-
armut steht der Reformbedarf der Leistungsseite der Gesetz-
lichen Rentenversicherung (GRV) im Zentrum der wissen-
schaftlichen und politischen Diskussion. Im Fokus stehen dabei 
Personen mit lückenhaften Erwerbsbiographien und niedrigen 
Einkommen, die besonders stark von Altersarmut betroffen 
sind und für die aufgrund der Grundsicherung im Alter nach §§ 
41 ff. SGB XII Fehlanreize bestehen, einen Beitrag in das um-
lagefinanzierte System der GRV zu entrichten. In einem Mikro-
simulationsmodell soll auf Basis des Scientific Use File (SUF) 
der Versicherungskontenstichprobe (VSKT) 2009 untersucht 
werden, welche Auswirkungen die Einführung eines Grundsi-
cherungsabstandsgebotes in der GRV hat. Dabei werden drei 
mögliche Abstände zur Grundsicherung im Alter sowie drei 
verschiede Anspruchskriterien mit unterschiedlich hohen Bei-
trags- bzw. Versicherungsjahren modelliert.

JEL Classification Code: C53, H53, H55, 

Keywords: Gesetzliche Rentenversicherung; Altersarmut;  
Mikrosimulation

zu
Sa

m
m

en
Fa

SS
u

n
g



6 01/ 2013ARBEITSPAPIERE



7

1. Einleitung      9

2. Lösungsansätze zur Bekämpfung von 
    Altersarmut in der GRV    12

3. Daten und Methodik     15
3.1 Daten       15
3.2 Methodik      16

4. Simulation des Status Quo    22

5. Simulation der neun Reformszenarien   26

6. Zusammenfassung und Schlussbemerkungen  35

7. Anhang      38

8. Literatur      48

in
h

al
T



8 01/ 2013ARBEITSPAPIERE



9

Die Gesetzliche Rentenversicherung 
(GRV) als ein Grundpfeiler des deutschen 
Alterssicherungssystems hat im Wesentli-
chen die Aufgabe, den Lebensstandard 
der Versicherten im Ruhestand zu sichern 
und Altersarmut zu vermeiden. Sowohl 
lückenhafte Erwerbsbiographien als auch 
die demographische Entwicklung stellen 
das Alterssicherungssystem bei der Re-
alisierung dieses Ziels vor eine enorme 
Herausforderung. Unter dem Gesichts-
punkt der Nachhaltigkeit haben die in der 
jüngeren Vergangenheit durchgeführten 
Reformen die Einnahmesituation der GRV 
zwar erheblich verbessert (Ehrentraut 
und Heidler, 2008, S. 430 ff.), jedoch auf 
Kosten eines sinkenden Versorgungsni-
veaus 1

Das Problem eines unzureichenden 
Rentenversorgungsniveaus wurde in der 
Literatur bereits vielfach thematisiert 
(z.B. Himmelreicher und Frommert, 2006; 
Schmähl, 2005, 2011). Das Problem ge-
genwärtiger bzw. sich in Zukunft noch 
verstärkender Altersarmut rückte auch 

1 In einer Stellungnahme zum RV-Nachhaltig-
keitsgesetz 2004 geht der Verband Deut-
scher Rentenversicherungsträger von einer 
Absenkung des Nettostandardrentenniveaus 
auf 58,5% und des Bruttorentenniveaus auf bis 
zu 39% im Jahr 2030 aus. Zukünftig würden 
ca. 35 Entgeltpunkte bzw. volle Versicherungs-
jahre eines Eckrentners benötigt, um eine der 
bedarfsorientierten Grundsicherung im Alter 
entsprechende Rente zu erreichen. Vgl. VDR 
(2004) und Schmähl (2004b). Ruland (2008) 
spricht von einer Absenkung des Rentenni-
veaus um etwa 17%.

1. Einleitung

zunehmend in den Fokus der aktuellen 
politischen Debatte. Die Reformvorschlä-
ge der Parteien konzentrieren sich im We-
sentlichen auf Versicherte, die bestimmte 
Kriterien erfüllt haben, und daher einen 
garantierten Mindestbetrag aus der Ge-
setzlichen Rentenversicherung bzw. aus 
Steuermitteln erhalten sollen.

Gegenstand der vorliegenden Arbeit 
ist die Wirkung der Einführung eines 
Grundsicherungsabstandsgebots in der 
GRV auf die Verringerung von Altersar-
mut. Mit Hilfe eines Mikrosimulations-
modells wird gezeigt, wie viele Personen, 
die bestimmte rentenrechtliche Voraus-
setzungen erfüllen, bei Eintritt in den 
Ruhestand weniger Altersrente erhalten 
als die bedarfsorientierte Grundsicherung 
zuzüglich eines prozentualen Aufschlags. 
Darauf aufbauend werden die möglichen 
finanziellen Auswirkungen auf die GRV 
betrachtet, wenn die Renten aller an-
spruchsberechtigten NeurentnerInnen 
mindestens auf das Niveau der Grundsi-
cherung zzgl. des Aufschlags angehoben 
würden. 

Beim Grundsicherungsabstandsgebot 
handelt es sich um ein Mindestabstands-
gebot zwischen einer bedarfsgeprüften 
sozialstaatlichen Fürsorgeleistung, der 
Grundsicherung im Alter, und einer So-
zialversicherungsleistung, für die im Er-
werbsleben Ansprüche erworben wurden. 
Im "alten" § 28 (4) des SGB XII, der die 
Ermittlung der Regelsätze zum Gegen-
stand hat, hieß es bis vor kurzem zum 
Lohnabstandgebot:
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Die Regelsatzbemessung gewährleis-
tet, dass bei Haushaltsgemeinschaften von 
Ehepaaren mit drei Kindern die Regelsätze 
zusammen mit Durchschnittsbeträgen der 
Leistungen nach den §§ 29 und 31 und un-
ter Berücksichtigung eines durchschnittlich 
abzusetzenden Betrages nach § 82 Abs. 
3 unter den erzielten monatlichen durch-
schnittlichen Nettoarbeitsentgelten unterer 
Lohn- und Gehaltsgruppen einschließlich 
anteiliger einmaliger Zahlungen zuzüglich 
Kindergeld und Wohngeld in einer entspre-
chenden Haushaltsgemeinschaft mit einer 
alleinverdienenden vollzeitbeschäftigten 
Person bleiben.

§ 28 SGB XII wurde im Zuge der vom 
Bundesverfassungsgericht geforderten 
Neuregelung der Regelsätze geändert 2  
und das Lohnabstandsgebot taucht in 
dieser Form dort nicht mehr auf. Tatsäch-
lich besitzt das Lohnabstandsgebot keine 
verfassungsrechtliche Grundlage. Sowohl 
im Steuerrecht als auch im Sozialrecht ist 
hingegen die Wahrung des soziokulturel-
len Existenzminimums der Bürger veran-
kert. Dies kommt z.B. durch die Leitsätze 
des „Grundfreibetrags“-Urteils  3des Bun-
desverfassungsgerichts vom 25.09.1992, 
der Urteile zum Existenzminimum für Kin-
der 4 vom 29.5.1990 und 10.11.1998 und 

2 Mit Wirkung zum 01.01.2011. Siehe Artikel 3 
des Gesetzes zur Ermittlung von Regelbedarfen 
und zur Änderung des Zweiten und Zwölften 
Buches Sozialgesetzbuch (EGRBEG), BGBl. I 12 
(2011), 453-496.

3 BVerfG, 87, 153 vom 25.09.1992.

4 BVerfG, 82, 60 vom 29.05.1990 und BVerfG, 99, 
246 vom 10.11.1998.

das „Regelsatz“-Urteil 5 vom 9.02.2010 
zum Ausdruck. 6

Auch wenn sich obige Ausführungen 
auf das Lohnabstandsgebot beziehen, 
dürfte klar sein, dass eine Regelung, die 
anstelle der Erwerbstätigen die Rentne-
rInnen betrifft, also ein Rentenabstands-
gebot, analog zum Lohnabstandsgebot 
keine verfassungsrechtliche Begründung 
hat. Rechtfertigen lässt sich ein Grundsi-
cherungsabstandsgebot in der GRV somit 
weniger aus juristischen, sondern eher 
aus Gerechtigkeits- und ökonomischen 
Anreizgründen. Zahlt eine Person ein Ar-
beitsleben lang in die GRV Beiträge ein 
bzw. erwirbt z.B. durch Ausbildungs- und 
Kindererziehungszeiten Ansprüche und 
erreicht dennoch nicht im Ruhestand 
durch die gesetzliche Altersrente das ver-
fassungsmäßig garantierte soziokulturelle 
Existenzminimum, so stellt dies sowohl 
aus individueller Sicht als auch aus gesell-
schaftlicher Sicht ein Gerechtigkeitspro-
blem dar. Diese auf ein langes Erwerbsle-
ben zurückblickende Person würde nicht 
besser gestellt, als eine andere Person, die 
im Extremfall nie durch eigene Leistung 
Rentenansprüche erworben hat. Gleich-
zeitig gehen von diesem Tatbestand ne-
gative Verhaltensanreize aus. Personen, 

5 BVerfG, 1 BvL 1/09 vom 09.02.2010.

6 Siehe auch den ersten Existenzminimumbe-
richt der Bundesregierung (Bericht über die 
Höhe des Existenzminimums von Kindern und 
Familien vom Jahr 1996, Bundestagsdrucksa-
che 13/381 v. 02.02.1995).
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die eine Altersrente nur knapp oberhalb 
oder sogar unterhalb der Grundsicherung 
im Alter zu erwarten haben, werden ein 
Interesse haben, möglichst geringe Ren-
tenbeiträge zu zahlen. Dies liegt daran, 
dass die Garantie des Existenzminimums 
durch die Grundsicherung im Alter wie 
ein 100%ige Steuer auf alle Rentenbei-
träge wirkt, die zu einer Rente unterhalb 
des Existenzminimums führen, denn die 
Grundsicherung ist unabhängig von der 
Zahlung des Rentenbeitrags.

Im folgenden Kapitel 2 wird zunächst 
ein knapper Überblick über das Problem 
der Altersarmut sowie bereits bestehen-
de Reformansätze gegeben. Anschlie-
ßend werden die Reformszenarien der 
vorliegenden Arbeit erläutert. Kapitel 3 
beschreibt die verwendeten Daten sowie 
die angewandte Methodik. In Kapitel 4 
werden Berechnungen für den Status 
Quo (Situation ohne Grundsicherungsab-
standsgebot) vorgestellt. Kapitel 5 enthält 
die Berechnungen für die neun Reforms-
zenarien. Kapitel 6 fasst die Ergebnisse 
zusammen und enthält Schlussfolgerun-
gen. 
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2. Lösungsansätze zur Bekämpfung von 
Altersarmut in der GRV

In der jüngeren Vergangenheit wurde die 
GRV mehrfach reformiert. 7 Nachdem das 
Rentenreformgesetz 8 (RRG) von 1992 als 
auch das RV-Nachhaltigkeitsgesetz 9 von 
2004 oder das Alterseinkünftegesetz 10  
(AltEinkG) von 2005 einen Beitrag zur 
langfristigen Tragfähigkeit der Finanzie-
rung der GRV leisten konnten, hat sich 
der Fokus wieder mehr zur Leistungs-

7 Vgl. Heidler (2009, S. 24-28) für einen knappen 
Überblick über die wichtigsten Reformen der 
GRV von 1957 bis zum Jahr 2007.

8 Vgl. BGBl. I, S. 2261 vom 18.12.1989, „Gesetz 
zur Reform der gesetzlichen Rentenversi-
cherung“. Die Reform beinhaltet neben der 
Nettolohnanpassung im Wesentlichen eine 
grundlegende Überarbeitung der Rentenformel 
durch die Einführung der Entgeltpunkte (EP), 
dem Zugangsfaktor (ZF), dem Rentenartfaktor 
(RF) und dem aktuellen Rentenwert (AR).

9 Vgl. BGBl. I Nr 38, S. 1791 vom 26.7.2004, 
„Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen 
Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen 
Rentenversicherung“. Die Reform umfasst im 
Wesentlichen die Einführung des Nachhaltig-
keitsfaktors, welcher bei einem steigenden 
Rentnerquotienten zu einer verringerten 
Rentenanpassung führt. Außerdem garantiert 
das Gesetz eine Beitragsobergrenze von 20% 
(30%) bis 2020 (2030) und ein Mindestleistungs-
niveau von 46% bzw. 43%. Dass diese beiden 
Restriktionen in Konflikt miteinander stehen, 
konstatierten auch Börsch-Supan und Wilke 
(2004).

10 Vgl. BGBl. I Nr. 33, S. 1427 vom 5.7.2004, „Ge-
setz zur Neuordnung der einkommensteuer-
rechtlichen Behandlung von Altersvorsorgeauf-
wendungen und Altersbezügen“. Kernpunkt der 
Reform ist die stufenweise Umstellung auf eine 
nachgelagerte Besteuerung der Renten.

seite hin verlagert. Sowohl das Problem 
als auch die Notwendigkeit, Maßnahmen 
zur Erreichung der Armutsfestigkeit der 
Gesetzlichen Rentenversicherung zu 
entwickeln, ist in verschiedenen wissen-
schaftlichen Beiträgen dokumentiert (Bä-
cker, 2008; Bieber und Stegmann, 2008; 
Breyer und Hupfeld, 2009; Döring, 2008; 
Ehrentraut, 2007; Eichenhofer, 2008; 
Geyer und Steiner, 2010; Goebel  und 
Grabka, 2011; Habermann, 2008; Leiber, 
2009; Merten, 2008; Riedmüller und Wil-
lert, 2008; Schmähl, 2004b; Strengmann-
Kuhn, 2008; von Weizsäcker, 2003). Auch 
die stark subventionierte Riester-Rente 
hat bisher zu reinen Mitnahmeeffekten 
geführt, also die private Sparquote, ins-
besondere die der Geringverdiener, nicht 
erhöhen können. 11 Renteneinkommen un-
terhalb des sozio-kulturellen Existenzmi-
nimums sind auch ein Problem in anderen 
Industrie-, aber auch in Entwicklungs-und 
Schwellenländern (Atkinson et al., 2002; 
Barrientos et al., 2003; Kerschbaumer, 
2010; Whiteford und Whitehouse, 2006; 
OECD, 2011). Die Ursachen für Altersar-
mut sind in Form von unsteten Erwerbs-
verläufen und geringen Löhnen zwar 
meist ähnlich, jedoch sind die Auswirkun-
gen aufgrund unterschiedlich ausgestal-
teter Rentenversicherungs- bzw. Grundsi-
cherungssysteme nicht immer problemlos 
vergleichbar (Schulze Buschoff, 2011). 

11 Vgl. Börsch-Supan et al. (2006), Corneo et al. 
(2007) und Coppola (2008).
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Die Idee einer garantierten Mindest-
leistung in der Gesetzlichen Rentenversi-
cherung zielt auf Personen ab, die zwar 
hohe Zeiten an Beitrags- und Versiche-
rungsjahren vorzuweisen haben, jedoch 
etwa aufgrund von lückenhaften Erwerbs-
biographien oder geringem Einkommen 
eine Rente nur knapp oberhalb bzw. un-
terhalb der Grundsicherung im Alter er-
zielen. Dieses Problem und dazugehörige 
Reformoptionen sind auch Bestandteil 
der aktuellen politischen Diskussion. So 
haben sowohl die Regierungskoalition 
als auch die Oppositionsparteien unter-
schiedliche Konzepte erarbeitet, die ver-
schiedene Kriterien zum Erreichen der 
gesetzlich garantierten Mindestleistung 
oberhalb der Grundsicherung beinhalten, 
wobei dieser Betrag in allen Vorschlägen 
um 850 Euro schwankt. 

•	 CDU/CSU	 und	 FDP:	 „Lebensleis-
tungsrente“ 12  
Die von der Regierungskoalition aus-
gearbeitete „Lebensleistungsrente“ be-
inhaltet im Kern eine Aufstockung der 
individuellen Altersrente um zehn bis 
15 Euro über die Grundsicherung 13, 
wenn 40 Beitragsjahre vorliegen und 
zudem privat vorgesorgt worden ist. 

12 Für diesen Reformvorschlag existiert auch 
der Begriff „Zuschussrente“. Beide Vorschläge 
unterschieden sich zu Beginn in ihrer Finanzie-
rung, wonach die Zuschussrente aus Beitrags-
mitteln der GRV finanziert werden sollte.

13 Die Aufstockung orientiert sich dabei an 
der durchschnittlichen Grundsicherung. Es 
ist demnach also durchaus möglich, dass sich 
ein/e Versicherte/r immer noch unterhalb der 
Grundsicherung befindet, je nach Wohnort.

Der aus Steuermitteln finanzierte Ren-
tenzuschuss soll erst nach Prüfung der 
Einkommen des Ehepartners bzw. Le-
bensgefährten gewährt werden. 

•	 SPD:	„Solidarrente“	  
Bei dem Vorschlag der SPD handelt es 
sich um eine garantierte Rente in Höhe 
von 850 Euro. Darauf haben langjährig 
Versicherte Anspruch, die 30 Beitrags-
jahre  vorzuweisen haben. 14 Die Soli-
darrente soll aus Steuermitteln finan-
ziert werden.

•	Bündnis	 90/Die	 Grünen:	 „Garantie-
rente“	  
Die steuerfinanzierte „Garantierente“ 
der Grünen, ebenfalls in Höhe von min-
destens 850 Euro, sollen Versicherte 
hingegen bereits beziehen können, 
wenn sie 30 Versicherungsjahre ange-
häuft haben. 

In dieser Arbeit werden insgesamt 
neun Reformszenarien betrachtet, die 
auf einer Reformidee der Heinrich-Böll-
Stiftung basieren. Dabei wird zweifach 
„faktorisiert“. Erstens wird die Höhe des 
Abstands zur Grundsicherung x variiert; 
dabei werden Zuschläge von 10%, 15% 
und 20% zur Grundsicherung im Alter in 
Höhe von 686 Euro betrachtet 15. Zweitens 
wird der Kreis der Anspruchsberechtigten 
y variiert; dabei werden folgende drei Va-
rianten betrachtet:

14 Zudem sollen Kindererziehungs- und Pfle-
gezeiten stärker integriert werden.

15 Der Betrag orientiert sich an Bäcker et al. 
(2010)
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1.  35 Versicherungsjahre, also alle ren-
tenrechtlichen Zeiten wie Beschäf-
tigung, Schulbindung ab 17 Jahren, 
Ausbildung, Studium, Krankheit, Ar-
beitslosigkeit, Schwangerschaft und 
Mutterschutz, freiwillige Beitragszah-
lungen (z.B. bei Selbständigkeit), und 
30 Beitragsjahre, also Beschäftigung 
mit Pflichtversicherung in der GRV, 
Wehr-, Zivil- und Freiwilligendienst, 
Kindererziehung und Pflege, Minijobs 
(bei Aufstockung).

2.  40 Versicherungsjahre und 35 Bei-
tragsjahre.

3.  43 Versicherungsjahre und 35 Bei-
tragsjahre.

Die folgende Tabelle 1 gibt einen 
Überblick über die neun Reformszenari-
en. In den Spalten sind die drei Abstands-
gebote und in den Zeilen die drei Rege-
lungen für die Anspruchsberechtigung 
in Bezug auf die notwendigen Versiche-
rungs- und Beitragsjahre abgetragen. Da 
Begriffe wie Mindestrente, Zuschuss-Ren-
te etc. bereits politisch "belegt" sind, wird 
der aus der Anwendung des jeweiligen 
Abstandsgebots resultierende monatliche 
Geldbetrag im Folgenden Referenzrente 
genannt. Zusätzlich zu den in Tabelle 1 
aufgeführten neun Reformszenarien wird 
die gegenwärtige gesetzliche Regelung 
als Status-Quo-Szenario betrachtet.

Tabelle 1: Die neun Reformszenarien 

  
Abstandsgebot (x) und Referenzrente 

  10% (755 €/Monat) 15% (789 €/Monat) 20% (823 €/Monat) 

A
ns

pr
uc

hs
-

be
re

ch
tig

un
g 

( y
) 35 VJ, 30 BJ x10y1 x15y1 x20y1 

40 VJ, 35 BJ x10y2 x15y2 x20y2 

43 VJ, 35 BJ x10y3 x15y3 x20y3 

  
Anmerkungen: Grundsicherung im Alter: 686 Euro/Monat. VJ=Versicherungsjahre. BJ=Beitragsjahre 
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3. Daten und Methodik

3.1 DAtEn

Um den (zusätzlichen) Finanzbedarf der 
GRV zu bestimmen, wird ausschließlich 
die Versichertenpopulation der GRV be-
trachtet. Die Versichertenpopulation wird 
durch Versicherte im erwerbsfähigen Al-
ter (hier: Personen zwischen 30 und 67 
Jahren) und Personen, die sich bereits in 
Altersrente befinden (d.h. Personen frü-
hestens ab 60 Jahren), gebildet. 

Neurentner, d.h. Personen, die Bei-
träge in die GRV einzahlen und damit 
aktiv Rentenansprüche erwerben, wer-
den repräsentiert durch das Scientific 
Use File (SUF) der Versicherungskonten-
stichprobe (VSKT) aus dem Jahr 2009 16, 
mit dem 31.12. als Stichtag. Die VSKT 
besteht aus einem Teil, der datentechni-
sche und demographische Merkmale so-
wie die (fiktive) Rentenberechnung der 
Versicherten enthält, und einem Teil, der 
biographische Merkmale der Versicher-
ten beinhaltet. Aus letzterem werden die 
Erwerbsbiographien der Versicherten re-
konstruiert. Das SUF der VSKT ist eine 
25% Substichprobe für die Geburtsjahr-
gänge 1942 bis 1979, also alle im Jahr 
2009 30- bis 67-jährigen. Die Anzahl der 
Beobachtungen beträgt 61.894 Fälle. Die 
Grundgesamtheit beträgt 37,4 Mio. und 
umfasst nur Versicherte mit deutscher 
Staatsangehörigkeit. Da für die Aussage 
dieser Arbeit allerdings alle Versicherten 

16 SUF Versicherungskontenstichprobe 2009 
(FDZ-RV)

von Interesse sind, werden die Hochrech-
nungsfaktoren an die Ränder der offiziel-
len Bevölkerungsstatistik des Statistischen 
Bundesamtes angepasst 17, nachdem durch 
Quotenbildung pro Altersjahrgang der 
Anteil der in der GRV Versicherten an 
der Gesamtbevölkerung bestimmt wurde. 
Die Grundgesamtheit steigt somit von ca. 
37,4 Mio. auf 40 Mio. Versicherte. Es wer-
den nur geklärte Konten verwendet.

Den zweiten Teil der Gesamtpopulati-
on bilden die Bestandsrentner. Die Anga-
ben für die sich in Altersrente befindlichen 
Personen werden aus dem Statistikband 
der GRV („Rentenbestand 2009“) ent-
nommen. Für das Basisjahr 2009 (Stich-
tag 31.12.) liegt sowohl die Anzahl der 
sich in Altersrente befindenden Personen 
unterteilt nach Altersjahrgang vor als 
auch die Höhe durchschnittlichen Ren-
tenzahlbetrages, wiederum untergliedert 
nach Altersjahrgang. Der Rentenzahl-
betrag liegt als Durchschnittswert jeder 
Altersklasse vor, untergliedert nach Ge-
schlecht und Region (Ost/West). Angaben 
über das Rentenzugangsalter werden den 
Mikrodaten der Rentenzugangsstatistik 
(SUFRTZN09XVSBB), ebenfalls aus dem 
Jahr 2009, entnommen. Die Fortschrei-
bung des Bevölkerungsstandes und die 
Bevölkerungsvorausberechnung bis ins 
Jahr 2040 orientieren sich an den offiziel-

17 Dieses Verfahren geht zurück auf Creedy 
(2003, 2004) und Deville und Särndal (1992)
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len Angaben und Berechnungen des Sta-
tistischen Bundesamtes. Dabei wurde für 
die finalen Berechnungen das Bevölke-
rungsszenario V2 gewählt, welches einen 
Wanderungssaldo von jährlich 200.000 
unterstellt.

3.2 MEthoDik

Die Simulation erfolgt in mehreren Schrit-
ten. 18 Im ersten Schritt wird aus der VSKT 
ein Paneldatensatz für alle Versicherten-
Fälle erzeugt. Aus den Tätigkeiten wer-
den mittels eines Tobit-Ansatzes Kohor-
teneffekte 19 geschätzt, um im zweiten 
Schritt die unbekannten Tätigkeiten der 
Versicherten nach 2009 in die Zukunft 
fortzuschreiben. Am Ende liegt für jeden 
Versicherten ein Datensatz mit maximal 
52 Jahren*12 Monaten=624 Zeitpunkten 
bzw. Tätigkeiten vor, die Teils vor 2010 
lagen, Teils simuliert sind. Die Simulati-
on endet mit Dezember 2040. Im dritten 
Schritt werden die vorhandenen tatsäch-
lichen Tätigkeitsdaten auf die bekannten 
persönlichen Entgeltpunkte regressiert. 
Im vierten Schritt werden basierend auf 
den fortgeschriebenen Tätigkeitsdauern 
unter Nutzung der o.g. Schätzung die per-
sönlichen Entgeltpunkte für den gesamten 

18  Ein vergleichbares methodisches Vorgehen 
hinsichtlich des Simulationsaufbaus findet 
sich z.B. bei Steiner und Geyer (2010), welche 
in ihrer Studie den Zusammenhang zwischen 
individuellen Erwerbsbiographien und Alters-
einkünften untersuchen.

19 Der Kohorteneffekt berücksichtigt den Effekt 
der Geburtenjahrgangszugehörigkeit auf die 
kumulierte Dauer einer Tätigkeit.

Simulationszeitraum bis 2040 vorherge-
sagt. Im fünften Schritt wird jeder Person 
der individuelle Rentenzugangszeitpunkt 
zugeordnet und im sechsten Schritt wird 
die Alterung der Bevölkerung mittels dy-
namischer Sterberaten simuliert.

Aus den biographischen Angaben in 
der VSKT wird ein Paneldatensatz für alle 
Versicherten-Fälle erzeugt, der im Ideal-
fall jeden Monat ab dem Januar des 15. 
Lebensjahres bis zum Dezember des 66. 
Lebensjahres (52 Altersjahre) umfasst. 
Zu den für diese Untersuchung relevan-
ten Tätigkeiten gehören Schulbildung, 
Ausbildung (Lehre), nichterwerbsmäßige 
Pflege, Kindererziehung, Arbeitsunfä-
higkeit/Krankheit, Arbeitslosigkeit (un-
terschieden nach ALG I, ALG II und An-
rechnungszeiten), Wehr- und Zivildienst, 
geringfügige Beschäftigung („Minijob“), 
selbständige Tätigkeit, sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung, Zurech-
nungszeiten, Zeiten des Bezugs einer 
Rente und sonstige Zeiten. Da Alter und 
Geburtsjahr der Personen im Basisjahr 
bekannt sind, lässt sich zu jeder Tätigkeit, 
die im jeweiligen Altersjahr verrichtet 
wurde, ein Kalenderjahr zuordnen. Maxi-
mal reicht der Paneldatensatz so bis 1956 
zurück. 

Das Bildungsniveau einer Person wird 
in drei Stufen umkodiert, welche in Ta-
belle 2 abgetragen sind. 20 Die Bildungs-
angaben der VSKT beinhalten viele Mis-
sing Values, so dass nur ca. die Hälfte der 
Stichprobe gültige Werte aufweist. Daher 

20 Eine ähnliche dreistufige Gliederung findet 
sich ebenfalls in Rasner et al. (2007) und Geyer 
und Steiner (2009).
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Tabelle 2: Kodierung der Bildungsabschlüsse 

Bildungsvariable ‚ttsc3‘ in der VSKT Neue Bildungsvariable ‚educ‘ 

0 Fehlender Wert -1 keine Angabe 

1 
Hauptschule/Mittlere Reife ohne 

abgeschlossene Berufsausbildung 
1 geringe Bildung 

2 
Hauptschule/Mittlere Reife mit 

abgeschlossener Berufsausbildung 

2 mittlere Bildung 3 
Abitur (allgemein oder fachgebunden) 

ohne abgeschlossene Berufsausbildung 

4 
Abitur (allgemein oder fachgebunden) mit 

abgeschlossener Berufsausbildung 

5 Abschluss einer Fachhochschule 
3 hohe Bildung 

6 Hochschul-/Universitätsabschluss 

7 
Ausbildung unbekannt, Angabe nicht 

möglich 
-2 unbekannt 

 

werden fehlende Angaben anhand von 
bestehenden Merkmalen imputiert.

Aus der Erwerbsbiographie werden 
die jeweiligen kumulierten Tätigkeitsdau-
ern in Jahreseinheiten gebildet, so dass – 
eine lückenlose Biographie vorausgesetzt 
– kumulierte Tätigkeitsdauern für 52 Jah-
re vorliegen. Aufgrund des relativ großen 
Panelzeitraums ist es möglich, Personen 
gleichen Alters in unterschiedlichen Ka-
lenderjahren zu beobachten und somit 
echte Kohorteneffekte zu schätzen, um so 
die Tätigkeitsangaben für den Zeitraum 
nach 2009 vorherzusagen.

Die Population wird dabei zunächst 
in Subsamples nach den Merkmalen Ge-
schlecht, Region (Ost, West) und Bildung 
(drei Stufen) untergliedert. Bei 15 ver-
schiedenen Tätigkeiten ergeben sich also 
180 zu schätzende Gleichungen. Da die 
kumulierte Dauer bestimmter Tätigkeiten 
bestimmter Gruppen (z.B. Familientä-
tigkeit von Männern) häufig gleich Null 

(sog. „strukturelle Nullen“) ist, wird das 
Modell als linkszensiertes Tobit-Modell 
(1) geschätzt. 

Yit ist die tatsächliche kumulierte Tä-
tigkeitsdauer in Jahren. In dem Modell 
liegt allerdings ein Identifikationsproblem 
vor, da die Variablen Alter, Periode und 
Geburtsjahr als Linearkombination dar-
stellbar sind. Dem wird durch den An-
satz von Deaton 21 Rechnung getragen, 
welcher die Periodeneffekte als zyklische 
Abweichungen von einem Trend model-
liert, sodass diese von Kohorteneffekten 
isoliert betrachtet werden können. Die 
Sammelvariable Xit kontrolliert für sons-
tige soziodemographische Merkmale, 

21 Vgl. Deaton und Paxson (1994) sowie Deaton 
(1997)

.    (1) 
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z.B. das Alter des Berufseinstiegs und die 
Anzahl der Kinder. An dieser Stelle wird 
eine Schwäche der VSKT deutlich, welche 
– anders als z.B. das Sozio-Oekonomische 
Panel (SOEP) – nur wenige Variablen an-
bietet, mittels derer für soziodemographi-
sche Merkmale kontrolliert werden kann. 
So fehlen zum Beispiel Angaben über 
den Familienstand, der in vergleichbaren 
Schätzungen mit SOEP-Daten einen signi-
fikanten Einfluss hätte.

Aus den biographiebezogenen Daten 
der VSKT sind neben der Tätigkeit auch 
die im jeweiligen Monat erzielten Ent-
geltpunkte abzulesen. Es gilt nun, den 
Zusammenhang zwischen Tätigkeit und 
erzielten Entgeltpunkten auf Basis der 
vorhandenen Daten bis 2009 ökonomet-
risch zu schätzen. Den simulierten Tätig-
keiten ab 2010 werden dann mittels der 
Schätzung Entgeltpunkte zugeordnet. In 
einem Random-Effects Modell (2) wer-
den die logarithmierten angerechneten 
Entgeltpunkte als die abhängige Variable 
für den weiteren Verlauf der Erwerbsbio-
graphie geschätzt. Dabei gehen die ku-
mulierten Tätigkeitsdauern ebenso in die 
Gleichung mit ein wie das Alter und sons-
tige soziodemographische Merkmale. Tä-
tigkeitsdauern und Alter werden jeweils 
als Polynome integriert. 

Die Kohorteneffekte werden in diesem 
Modell nicht separat geschätzt, sondern 
wurden bereits indirekt in den Tätigkeits-
dauern als unabhängige Variable berück-
sichtigt. 

Basierend auf den geschätzten Tätig-
keitsdauern sowie auf den darauf aufbau-
enden geschätzten Entgeltpunkten wer-

den die individuellen Rentenansprüche 
zum Zeitpunkt des Renteneintritts vor-
hergesagt bzw. simuliert. Die Schätzun-
gen werden wieder jeweils isoliert nach 
Geschlecht, Region und Bildungsstatus 
vorgenommen, so dass zwölf Random-
Effects Modelle (2) geschätzt werden. Ab-
schließend liegt dann ein Panel vor, das 
für jeden Versicherten über die komplette 
Erwerbszeit Angaben über die tatsächli-
chen Tätigkeiten und Entgeltpunkte bis 
2009 sowie die simulierten Tätigkeiten 
und Entgeltpunkte ab 2010 enthält.

Aus den Daten des Rentenzugangs 
2009 (SUFRTZN09XVSBB) wird das er-
wartete Zugangsalter für jede Merkmals-
gruppe gebildet. Dabei wird die Stichpro-
be wieder nach Geschlecht, Region und 
Bildung unterteilt. Das Zugangsalter ist 
eine diskrete Häufigkeitsverteilung vom 
ersten Quartal des 61. Lebensjahres bis 
zum ersten Quartal des 71. Lebensjahres 
in Vierteljahresschritten (d.h. 41 verschie-
dene Ausprägungen). Für jede Merkmals-
gruppe wird die ihrem Subsample ent-
sprechende Häufigkeitsverteilung 1:1 in 
das entsprechende Subsample der VSKT 
übertragen, so dass das tatsächliche Zu-
gangsverhalten exakt repliziert werden 
kann. Das Zugangsalter nach Geschlecht, 
Region und Bildung wird über den ge-
samten Simulationszeitraum als konstant 
angenommen.

Die Anhebung der Regelaltersgren-
ze (sog. „Rente mit 67“) wird insofern 
integriert, dass das Rentenalter im Re-
formzeitraum pro Jahr um ein bzw. zwei 
Monate steigt. Es werden keine differen-
zierten Verhaltensanpassungen model-
liert, sondern alle Individuen schieben 
entsprechend ihres Geburtsjahrganges 

.       (2) 
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den Renteneintrittszeitpunkt in ihrem Le-
benszyklus hinaus. Die Modellierung des 
steigenden Renteneintrittsalters kann in-
sofern nicht monatsgenau erfolgen, weil 
das tatsächliche Rentenalter nur in Quar-
talsschritten vorliegt, die Anhebung der 
Regelaltersgrenze aber monatsgenau er-
folgt. Die Umsetzung der Reform erfolgt 
in ihren Stufen daher nur näherungswei-
se.

Die Bestandsrentner werden über den 
gesamten Simulationszeitraum fortgeschrie-
ben. Mit dem Zeitpunkt des Renteneintritts 
sind ihre Rentenniveaus determiniert. Die 
Entwicklung der Rentenzahlbeträge orien-
tiert sich an den Determinanten der Ren-
tenanpassungsformel (Bruttoentgelte und 
Rentnerquotient). Bei der Fortschreibung 
werden jahrgangsspezifische dynamische 
Sterberaten berücksichtigt, die der stei-
genden Lebenserwartung Rechnung tra-
gen. Mit den aus dem aktiven Erwerbs-
leben hinzukommenden Personen (d.h. 
Personen aus der VSKT) wird analog ver-
fahren. 

Anhand des zugeordneten Rentenein-
trittsalters scheidet eine Person aus dem 
„Erwerbspersonenpanel“ aus und wech-
selt in das „Rentnerpanel“ über, wenn 
sie ihr individuelles Renteneintrittsalter 
erreicht hat. Da im Basisjahr 2009 nur 
die Jahrgänge 1942 bis 1979 betrachtet 
werden und die Reformen auch nur für 
künftige Rentner gelten sollen, wächst die 
Population der Erwerbspersonen, im Ge-
gensatz zum Personenkreis der Rentner, 
nicht weiter an.

Zur Determinierung der individuellen 
Rentenhöhe gehört neben den persönli-
chen Entgeltpunkten, dem Zugangsfak-
tor und dem Rentenartfaktor der aktuelle 

Rentenwert, der durch die Rentenanpas-
sungsformel bestimmt wird. In dieser Si-
mulation ist an dieser Stelle nur die Ent-
wicklung der Bruttoentgelte

und der Nachhaltigkeitsfaktor

von Interesse, da die Anpassung des sog. 
"Riesterfaktors" schon abgeschlossen ist 
bzw. der Rentenversicherungsbeitrags-
satz als im Zeitablauf konstant angenom-
men werden. 

Der Rentnerquotient wird hier nur nä-
herungsweise bestimmt, d.h. durch das 
Verhältnis von Altersrentnern zu Sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten (Zahle-
rInnen von Sozialversicherungsbeiträgen). 22 
Die Bruttoentgelte werden mit dem 
durchschnittlichen Wachstum der letzten 
15 Jahre fortgeschrieben, welches pro 
Jahr ca. 1,7% beträgt, und mit einer jähr-
lichen Rate von 1,5% (VPI) deflationiert. 
Die Ost-West-Anpassung der Bruttoent-
gelte erfolgt gem. Anl. 10 SGB VI, d.h. der 
Anpassungsfaktor für die Umrechnung 
der Beitragsbemessungsgrenze des Bei-
trittsgebietes verringert sich pro Jahr um 
den Wert 0,0025. Somit wird unterstellt, 
dass sich die Bruttoentgelte in beiden Re-
gionen Deutschlands einander annähern, 

22 Idealerweise müsste bei der Berechnung 
des Rentnerquotienten das Verhältnis von Äqui-
valenzrentnern zu Äquivalenzbeitragszahlern 
bestimmt werden. Dies errechnet sich durch 
das Verhältnis vom Rentenvolumen dividiert 
durch die Eckrente zum Beitragsvolumen 
dividiert durch den Beitrag auf das vorläufige 
Durchschnittseinkommen.
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bzw. dass sich der Umrechnungsfaktor 
Ost/West dem Wert 1 annähert. 

Wie oben beschrieben wird bei der 
Simulation der rentenrechtlich relevanten 
Tätigkeiten für den Simulationszeitraum 
2010 bis einschließlich 2040, indem die 
auf den Schätzungen basierenden predic-
ted values den gealterten Erwerbsperso-
nen zugeordnet werden. Dabei wird un-
terstellt, dass alle Dauern links und rechts 
zensiert werden, sodass alle Tätigkeiten 
in einem Intervall von [0, 1] vorliegen. 
Da mit Ausnahme von Tätigkeiten wie 
Kindererziehung und Pflege die Summe 
ausgeübter Tätigkeiten maximal zwölf 
Monate betragen kann, werden auch 
diese Angaben unter Berücksichtigung 
der relativen Anteile an der Gesamtdau-
er modifiziert. Ebenfalls wird für gewis-
se Tätigkeiten eine Altersbeschränkung 
vorgenommen, sodass Schule (26), Lehre 
(26) und Kindererziehungszeiten (45) nur 
noch bis zu einem bestimmten Alter aus-
geübt werden. 

Für die geschätzten Random-Effects 
Modelle der Entgeltpunkte wird analog 
verfahren. Dem „Erwerbspersonenpanel“ 
mit den simulierten rentenrechtlich re-
levanten Dauern wird basierend auf den 
geschätzten Modellen die Summe der 
Entgeltpunkte des jeweiligen Jahres zu-
geordnet (predicted values). Auch diese 
Werte werden nach rechts zensiert, so-
dass die maximale Höhe der in einem Jahr 
erreichten Entgeltpunkte der Beitragsbe-
messungsgrenze (d.h. dem ca. 2,3-fachen 
des Durchschnittsentgelts) entspricht. 23

23 Durchschnittswert der letzten Jahre hin-
sichtlich der maximal erzielbaren Entgeltpunk-

Als Beitragsjahre gelten in dieser 
Berechnung Zeiten der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung inklusive 
selbständiger Tätigkeit, Wehr- Zivil- und 
Freiwilligendienst, Zeiten der Kinderer-
ziehung und unentgeltlicher Pflege, und 
Minijobs (wenn eigene Rentenversiche-
rungsbeiträge gezahlt wurden 24). Zu den 
Versicherungsjahren zählen alle renten-
rechtlichen Zeiten, d.h. sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigung, Schulbil-
dung ab Alter 17, Ausbildung, Studium, 
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Selbständig-
keit. Die Kriterien für diese Zeiten sind 
bei den später zu modellierenden Szena-
rien relevant.

Alle Geldbeträge werden mit einer 
jährlichen Rate von 1,5% deflationiert, 
entsprechend der durchschnittlichen Teu-
erungsrate nach Verbraucherpreisindex 
(VPI) der letzten 15 Jahre. Somit sind alle 
finanziellen Werte in Preisen von 2012 
angegeben. Zur Ermittlung der Finanz-
bedarfs der GRV im Status Quo und in 
den jeweiligen Reformszenarien werden 
die Neurentner und die Bestandsrentner 
jahresweise zusammengeführt, wobei die 
Anzahl der Bestandsrentner allmählich 
schrumpft. Der Finanzbedarf und der fi-

te (d.h. beim Erreichen der Beitragsbemes-
sungsgrenze) innerhalb eines Jahres.

24 Da bei der Ausübung einer geringfügig 
entlohnten Beschäftigung nicht ganz klar 
ist, ob sich die beschäftigte Person freiwillig 
versichert, wird auch hier eine Quote gebildet, 
die über den gesamten Simulationszeitraum 
als konstant angenommen wird. Basierend auf 
den Angaben der letzten Jahre versichern sich 
10% aller geringfügig beschäftigen Personen 
freiwillig in der GRV. Annahmegemäß gilt diese 
Quote bis ins Jahr 2040.
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nanzielle Mehrbedarf der Reformszena-
rien werden jährlich sowie insgesamt für 
die Zeitperiode 2012 bis 2040 als Barwert 
für 2012 berechnet. Für die Berechnung 
der Barwerte zum Basisjahr 2012 wird 
eine jährliche Diskontrate von 2% unter-
stellt. 25

Im Status-Quo-Szenario wird die Si-
tuation unter Beibehaltung der aktuellen 
rechtlichen Rahmenbedingungen fortge-
schrieben und illustriert. Dabei wird zu-
nächst ermittelt, wie viele Rentenzugänge 
eine (simulierte) Altersrente unterhalb 
der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung aufweisen (als Anteil 
in Prozent). Als Grenze wird dabei ein 
durchschnittlicher Betrag in Höhe von 
686 Euro angenommen. Dieser wird in 
Relation zum individuellen Rentenzahl-
betrag gesetzt, d.h. Rentenbetrag abzgl. 
Sozialversicherungsbeiträge für Kran-
ken- und Pflegeversicherung. Während 
die Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung nach §§ 41 ff. SGB XII 
bedürftigkeitsgeprüft ist und gemäß dem 
Subsidiaritätsprinzip sowohl eigene als 
auch Einkommen und Vermögen von Kin-
dern, Eltern und nicht getrennt lebenden 
Ehe- oder Lebenspartnern berücksichtigt, 
wird in dieser Berechnung eine derartige 
Differenzierung nicht vorgenommen. Eine 
Analyse lediglich mit den Daten der VSKT 
erlaubt es nicht, die individuellen Ren-
tenansprüche in einem Haushaltskontext 
zu betrachten 26, weshalb jede in der GRV 

25 Im Anhang werden zusätzlich Barwerte für 
Diskontraten von 0%, 3% und 4% ausgewiesen.

26 Um die Fragestellung im Haushaltskontext 
zu beantworten, wäre ein statistisches Mat-

versicherte Person quasi als isolierte Ein-
heit betrachtet wird. Betrachtet wird die 
individuelle Rentenhöhe beim Rentenzu-
gang im Zeitraum von 2012-2040.

In den Reformszenarien wird unter-
stellt, dass nur die NeurentnerInnen in 
den Genuss der Reform kommen, wo-
hingegen Bestandsrentner ihre bisherige 
Rente beziehen. Dieses Vorgehen ent-
spricht der Logik aktuell politisch disku-
tierter Vorschläge zur Bekämpfung der 
Altersarmut. 

ching erforderlich, etwa die Zusammenführung 
der VSKT mit den Daten des Sozio-oekonomi-
schen Panels (SOEP) oder der IAB-Beschäf-
tigtenstichprobe (IABS-R04). Vgl. Geyer und 
Steiner (2009) bzw. Steiner und Geyer (2010)  
und Arent und Nagl (2010).
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4. Simulation des Status Quo

Abb.1 (S. 23) zeigt die Entwicklung 
wichtiger Kennzahlen der GRV bei Fort-
schreibung der derzeitigen gesetzlichen 
Regelungen, so wie sie unter den ge-
troffenen Annahmen aus der Simulation 
resultieren. Auf der horizontalen Achse 
ist der Simulationszeitraum (2012-2040) 
abgetragen, wobei 2012 das Basisjahr für 
alle finanziellen Berechnungen darstellt. 
Auf den beiden linken vertikalen Achsen 
sind der Finanzbedarf in 10 Mrd. Euro 
und die Personenzahl in Mio. angegeben. 
Auf der rechten vertikalen Achse ist die 
durchschnittliche Höhe der Rente bzw. 
des Rentenzahlbetrags in Euro pro Monat 
(in Preisen von 2012) angegeben. Die der 
Grafik zugrunde liegenden Zahlen sind in 
Tabelle A1 im Anhang aufgelistet. Da die 
Grafik lediglich den Status Quo wieder-
gibt, enthält sie prinzipiell keine überra-
schenden Ergebnisse.

Die Zahl der BezieherInnen von Al-
tersrente (Neu- und Bestandsrentner) 
steigt bis Mitte der 2030er Jahre stark an, 
um dann wieder abzusinken. Das Maxi-
mum wird 2035 mit 29,2 Mio. Altersrent-
nerInnen erreicht. Parallel dazu steigt der 
Finanzbedarf der GRV an und erreicht 
2035 mit ca. 259 Mrd. Euro sein Maxi-
mum (rund 87 Mrd. Euro oder 51% mehr 
als 2012). Bedingt durch die Modifikati-
on des Rentenwertes sinken die durch-
schnittliche Rentenhöhe auf 730 Euro/
Monat und der durchschnittliche Renten-
zahlbetrag auf 656 Euro/Monat. Während 
die durchschnittliche Rente immer ober-
halb der Grundsicherung von 686 Euro/
Monat liegt, ist der durchschnittliche Ren-

tenzahlbetrag bereits im Basisjahr 2012 
niedriger (681 Euro/Monat).

In den Abb. A1-A5 im Anhang (S. 
41 ff) ist zusätzlich die Entwicklung des 
durchschnittlichen monatlichen Renten-
zahlbetrags nur für die NeurentnerIn-
nen insgesamt und aufgegliedert nach 
Geschlecht, Region und Bildungsstand, 
dargestellt. Der Rentenzahlbetrag steigt 
wegen der angenommenen Erhöhung 
der Bruttoentgelte trotz der demographi-
schen Entwicklung (und deren Wirkung 
auf den Nachhaltigkeitsfaktor) leicht an, 
liegt jedoch im gesamten Zeitraum unter-
halb des Grundsicherungsniveaus (zwi-
schen 640 und 660 Euro/Monat). 

Bei den Frauen erreicht nur die hohe 
Bildungsschicht im Osten bis einschließ-
lich 2040 im Durchschnitt mindestens 
das Grundsicherungsniveau. Die hohe 
Bildungsschicht im Westen verfehlt das 
Grundsicherungsniveau allerdings nur 
knapp. Die mittlere und niedrige Bil-
dungsschicht verfehlen das Grundsiche-
rungsniveau jeweils deutlich um 100 bis 
zu 300 Euro/Monat, wobei auch hier die 
Ost-Frauen etwas besser gestellt sind. 27  
Bei den West-Männern erreichen auch 
die Neurentner mit geringem Bildungs-
stand im Durchschnitt das Grundsiche-

27 Der leicht atypische Verlauf des Renten-
zahlbetrags der westdeutschen Frauen mit 
niedrigem Bildungsstand zunächst oberhalb 
des mittleren Bildungsstandes in Abb. A3 (S. 
32) ist auf die Schätzung der Lohngleichung bei 
sehr geringer Fallzahl zu Beginn des Untersu-
chungszeitraums zurückzuführen.
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Abbildung 2: Notwendiger monatlicher Bruttolohn zum Erreichen der Grundsicherung im 
Alter. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV.  

 

 

Abbildung 1:  Simulation wichtiger Kennzahlen für die GRV unter Fortschreibung des 
gesetzlichen Status Quo. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. Alt- und 
NeurentnerInnen. Der Rentenzahlbetrag entspricht der gesetzlichen Rentenhöhe abzüglich 
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. 
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Tabelle 4: Absolute Anzahl von NeurentnerInnen, die bei Eintritt in den Ruhestand 
mind. 35 VJ und 30 BJ aufweisen (Szenario y1), nach Geschlecht, Region und 
Bildungsstand 

Bildung Männer West Frauen West Männer Ost Frauen Ost Gesamt 

Gering 0,93 1,03 0,12 0,16 2,23 

Mittel 6,33 6,48 1,85 2,03 16,69 

Hoch 0,72 0,34 0,25 0,26 1,57 

Gesamt 7,98 7,85 2,22 2,45 20,5 

Anmerkungen: In Millionen. VJ=Versicherungsjahre, BJ=Beitragsjahre. Quelle: Eigene Berechnun-
gen auf Basis von FDZ-RV. 

Tabelle 5: Absolute Anzahl von NeurentnerInnen, die bei Eintritt in den Ruhestand 
mind. 40 VJ und 35 BJ aufweisen (Szenario y2), nach Geschlecht, Region und 
Bildungsstand 

Bildung Männer West Frauen West Männer Ost Frauen Ost Gesamt 

Gering 0,73 0,66 0,07 0,07 1,54 

Mittel 5,2 4,19 1,41 1,47 12,28 

Hoch 0,17 0,1 0,1 0,08 0,46 

Gesamt 6,11 4,96 1,59 1,62 14,27 

Anmerkungen: In Millionen. VJ=Versicherungsjahre, BJ=Beitragsjahre. Quelle: Eigene Berechnungen 
auf Basis von FDZ-RV. 

Tabelle 3: Prozentualer Anteil der NeurentnerInnen deren Rentenzahlbetrag die Grund-
sicherung unterschreitet, nach Geschlecht, Region und Bildungsstand aufgegliedert 

Bildung Männer West Frauen West Männer Ost Frauen Ost Gesamt 

Gering 46,6 82,8 83,3 97,1 69,1 

Mittel 33,5 68,0 61,5 69,9 55,0 

Hoch 20,5 49,9 24,0 31,8 30,0 

Gesamt 33,0 68,4 58,0 67,5 53,7 

Anmerkungen: Grundsicherung im Alter: 686 Euro/Monat. Rentenzahlbetrag bei Eintritt in den 
Ruhestand. Der Rentenzahlbetrag entspricht der gesetzlichen Rentenhöhe abzüglich Kranken- 
und Pflegeversicherungsbeiträge. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 
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Tabelle 6: Absolute Anzahl von NeurentnerInnen, die bei Eintritt in den Ruhestand 
mind. 43 VJ und 35 BJ aufweisen (Szenario y3), nach Geschlecht, Region und 
Bildungsstand 

Bildung Männer West Frauen West Männer Ost Frauen Ost Gesamt 

Gering 0,65 0,37 0,06 0,06 1,15 

Mittel 4,42 2,92 1,24 0,96 9,55 

Hoch 0,05 0,06 0,04 0,02 0,17 

Gesamt 5,12 3,35 1,34 1,04 10,87 

Anmerkungen: In Millionen. VJ=Versicherungsjahre, BJ=Beitragsjahre. Quelle: Eigene Berechnun-
gen auf Basis von FDZ-RV. 

 

rungsniveau. 28 Nur die Ost-Neurentner 
mit hohem Bildungsniveau stehen ähnlich 
gut da, wie die West-Männer. Der mittlere 
(niedrige) Bildungsstand erreicht ab 2033 
(2018) im Durchschnitt nicht mehr das 
Grundsicherungsniveau.

Wegen der niedrigen durchschnittli-
chen Rentenzahlbeträge ist generell mit 
einer hohen Anzahl von NeurentnerInnen, 
insbesondere Frauen und aus dem Osten, 
zu rechnen, welche die Grundsicherung 
in Höhe von 686 Euro/Monat unterschrei-
ten. Dabei ist zu beachten, dass die statis-
tische Verteilung der Rentenzahlbeträge 
nicht symmetrisch ist, d.h., es gibt nicht 
gleich viele niedrige und hohe Renten 
sondern mehr niedrigere und mittlere als 
hohe. Tabelle 3 gibt die prozentualen An-
teile von Bezieher-Innen von Altersrente 
an, deren Rentenzahlbeträge bei Eintritt 

28 Der atypische Verlauf des Rentenzahlbe-
trags der westdeutschen Männer mit hohem 
Bildungsstand unterhalb des mittleren und 
niedrigeren Bildungsstandes in Abb. A5 (S. 43) 
ist auf die Schätzung der Lohngleichung bei 
sehr geringer Fallzahl zu Beginn des Untersu-
chungszeitraums zurückzuführen.

in den Ruhestand unterhalb der Grundsi-
cherung liegen.

Insgesamt verfügen 53,7% aller zu-
künftigen AltersrentnerInnen über eine 
Rente von weniger als 686 Euro/Mo-
nat. Überdurchschnittlich betroffen sind 
Frauen (West: 68,4%, Ost: 67,5%), Ost-
deutsche Männer (58%) und die gering 
Gebildeten (69,1%). Die mittlere Bil-
dungsschicht erreicht knapp den Durch-
schnittswert. Auffällig ist aber auch, dass 
selbst bei den West-Männern 20,5% der 
hohen Bildungsschicht bei Eintritt in den 
Ruhestand einen Rentenzahlbetrag un-
terhalb der Grundsicherung zu erwarten 
haben.

Abb. 2 (S. 23) gibt einen graphischen 
Überblick über die Höhe des monatlichen 
Bruttolohns, der zukünftig erforderlich 
wird, um noch mindestens das Grundsi-
cherungsniveau zu erreichen, getrennt 
für Ost und West und zwei Szenarien mit 
30 und 35 Beitragsjahren. Da alle Berech-
nungen preisbereinigt erfolgen, zeigt der 
Anstieg der vier Graphen um jeweils mehr 
als 10% deutlich die Auswirkungen der 
Herabsetzung des Rentenwertes durch 
den Nachhaltigkeitsfaktor.
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5. Simulation der neun Reformszenarien

Die Abb. A6-A14 (Seite 43 ff) im An-
hang verdeutlichen optisch, wie sich 
wichtige Kennziffern der GRV bis 2040 
entwickelten, wenn ein Grundsiche-
rungsabstandsgebot eingeführt werden 
würde. Abb. A6-A8 beziehen sich auf ein 
10%iges Abstandsgebot (x10), A9-A11 
auf ein 15%iges (x15) und A12-A14 auf 
ein 20%iges (x20). Abb. A6, A9 und A12 
gelten für das Szenario mit 35 Versiche-
rungs- und 30 Beitragsjahren (y1), Abb. 
A7, A10 und A13 für 40 Versicherungs- 
und 35 Beitragsjahre (y2) und Abb. A8, 
A11 und A14 für 43 Versicherungs- und 
35 Beitragsjahre (y3). Angegeben sind, 
wie in Abb. 1 (Seite 23) (Status-Quo-Sze-
nario) die Anzahl der BezieherInnen von 
Altersrente im jeweiligen Jahr (in Mio.), 
der Finanzierungsbedarf in 10 Mrd. Euro 
und die durchschnittliche monatliche 
Rentenhöhe bzw. der Rentenzahlbetrag. 
Es ist im Vergleich zu Abb. 1 aber auch 
im Vergleich untereinander deutlichen 
zu erkennen, wie die Einführung eines 
Grundsicherungsabstandsgebots auch 
die durchschnittliche Rentenhöhe und 
den durchschnittlichen Rentenzahlbetrag 
anhebt und gleichzeitig den Finanzbedarf 
erhöht. 

Für jedes der neun Szenarien ist nun 
zu berechnen, wie viele Personen die 
jeweiligen Eingangsvoraussetzung im 
Sinne von Versicherungs- und Beitrags-
jahren erfüllen und mit Ihren Renten-
zahlbeträgen unterhalb des Niveaus der 
Grundsicherung liegen und welche Kos-
ten für die GRV entstehen würden, wenn 
dieser Personenkreis eine Referenzrente 

von 755 Euro, 789 Euro, bzw. 823 Euro 
erhalten würde.  

Die Tabellen 4 bis 6 (Seiten 24/25) 
geben für die y-Szenarien jeweils die An-
zahl von NeurentnerInnen in Mio. an, die 
bei Eintritt in den Ruhestand die entspre-
chenden Voraussetzungen in Form von 
Versicherungs- und Beitragsjahren erfüllt 
haben. Es wird sowohl die Gesamtzahl an-
gegeben, als auch eine Untergliederung 
nach Geschlecht, Region und Bildungs-
stand vorgenommen. Im „großzügigsten“ 
y1-Szenario (Tabelle 4) reichen 35 Versi-
cherungs- und 30 Beitragsjahre aus; hier 
ist die Zahl der in Frage kommenden Per-
sonen mit 20,5 Mio. NeurentnerInnen bis 
2040 am größten. Werden hingegen mit 
43 Versicherungs- und 35 Beitragsjah-
ren sehr strikte Anforderungen gestellt, 
verringert sich der Kreis der von einer 
Reform betroffenen Personen auf 10,87 
Mio. (Tabelle 6). Die in den Tabellen wie-
dergegebenen absoluten Zahlen zeigen, 
dass jeweils die Gruppen mit mittlerem 
Bildungstand und die Gruppen der west-
deutschen Männer am größten sind.

Für jede der in den Tabellen 4 bis 6 
aufgelisteten NeurentnerInnen, die den 
Ansprüchen des jeweiligen y-Szenarios 
entsprechen, ist nun zu prüfen, ob deren 
Rentenzahlbetrag bei Eintritt in den Ru-
hestand niedriger ist als die Referenzren-
te, also die Grundsicherung im Alter in 
Höhe von 686 Euro/Monat zuzüglich des 
im entsprechenden x-Szenario vorgese-
henen prozentualen Aufschlags. In den 
Tabellen 7 bis 10 (Seiten 27-29) sind je-
weils der prozentuale Anteil und die ab-
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Tabelle 7: Relative und absolute Anzahl von NeurentnerInnen, die bei Eintritt in den Ruhestand 
mind. 35 VJ und 30 BJ (Szenario y1) aufweisen und deren Rentenzahlbetrag weniger als 686 x 
(1+x%) Euro beträgt, nach Geschlecht, Region und Bildungsstand  

Bildung x Männer West Frauen West Männer Ost Frauen Ost Gesamt 

 % % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. 

N
ie

dr
ig

 10 36,1 0,34 83,7 0,86 86,3 0,10 98 0,16 65 1,45 

15 41,9 0,39 86,8 0,89 88,2 0,11 98 0,16 68,9 1,54 

20 47,7 0,44 89 0,92 90,7 0,11 98,7 0,16 72,6 1,62 

M
itt

el
 10 19,9 1,26 64,9 4,21 61,5 1,14 76,1 1,54 48,8 8,14 

15 23,4 1,48 69,7 4,52 68,9 1,27 81,2 1,65 53,5 8,93 

20 27,2 1,72 73,8 4,78 74,3 1,37 85,9 1,74 57,7 9,63 

H
oc

h 

10 2,8 0,02 38,7 0,13 10,2 0,03 21,7 0,06 14,9 0,23 

15 3,44 0,02 44,9 0,15 12,2 0,03 26,4 0,07 17,6 0,28 

20 3,8 0,03 51,6 0,18 14,8 0,04 30,9 0,08 20,3 0,32 

G
es

am
t 10 20,2 1,61 66,2 5,20 57 1,27 71,7 1,76 48 9,84 

15 23,8 1,90 70,8 5,56 63,6 1,41 76,4 1,87 52,4 10,74 

20 27,5 2,19 74,9 5,88 68,5 1,52 80,9 1,98 56,4 11,56 

 Anmerkungen: VJ=Versicherungsjahre, BJ=Beitragsjahre. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 
 

Tabelle 8: Relative und absolute Anzahl von NeurentnerInnen, die bei Eintritt in den Ruhestand 
mind. 40 VJ und 35 BJ (Szenario y2) aufweisen und deren Rentenzahlbetrag weniger als 686 x 
(1+x%) Euro beträgt, nach Geschlecht, Region und Bildungsstand 

Bildung x Männer West Frauen West Männer Ost Frauen Ost Gesamt 

 % % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. 

N
ie

dr
ig

 10 24,5 0,18 77,7 0,51 81,9 0,06 95,7 0,07 53,3 0,82 

15 30,4 0,22 81,7 0,54 83,5 0,06 95,7 0,07 58 0,89 

20 37 0,27 84,6 0,56 87,7 0,06 97,1 0,07 62,6 0,96 

M
itt

el
 10 11,8 0,61 54,2 2,27 52,8 0,74 71,9 1,06 38,2 4,69 

15 14,9 0,77 59,9 2,51 61,9 0,87 77,7 1,14 43,2 5,30 

20 18,5 0,96 65 2,72 68,4 0,96 83,3 1,22 47,9 5,88 

H
oc

h 

10 1,2 0,00 32 0,03 8 0,01 17,3 0,01 12,4 0,06 

15 1,6 0,00 38,3 0,04 8 0,01 21,8 0,02 14,8 0,07 

20 1,6 0,00 45,8 0,05 8 0,01 24,7 0,02 17 0,08 

G
es

am
t 10 13,1 0,80 56,9 2,82 51,2 0,81 70,2 1,14 39 5,57 

15 16,4 1,00 62,3 3,09 59,4 0,94 75,7 1,23 43,9 6,26 

20 20,3 1,24 67,2 3,33 65,3 1,04 81 1,31 48,5 6,92 

Anmerkungen: VJ=Versicherungsjahre, BJ=Beitragsjahre. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 
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Tabelle 9: Relative und absolute Anzahl von NeurentnerInnen, die bei Eintritt in den Ruhestand 
mind. 43 VJ und 35 BJ (Szenario y3) aufweisen und deren Rentenzahlbetrag weniger als 686 x 
(1+x%) Euro beträgt, nach Geschlecht, Region und Bildungsstand 

Bildung x Männer West Frauen West Männer Ost Frauen Ost Gesamt 

 % % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. % Mio. 

N
ie

dr
ig

 10 21,1 0,14 70,1 0,26 81,8 0,05 95,1 0,06 44,3 0,51 

15 26,7 0,17 76,1 0,28 81,9 0,05 95,1 0,06 49,4 0,57 

20 32,8 0,21 79,3 0,29 86,5 0,05 96,8 0,06 54,2 0,62 

M
itt

el
 10 9,2 0,41 52,3 1,53 52,1 0,65 72,5 0,70 34,4 3,29 

15 12 0,53 57,5 1,68 61 0,76 78,3 0,75 39 3,72 

20 15,3 0,68 62,3 1,82 67,5 0,84 83,8 0,80 43,3 4,14 

H
oc

h 

10 2,7 0,00 25,8 0,02 11,7 0,00 19,6 0,00 15,4 0,03 

15 2,7 0,00 31,1 0,02 11,7 0,00 19,6 0,00 17,3 0,03 

20 2,7 0,00 38,5 0,02 11,7 0,00 21,3 0,00 20,2 0,03 

G
es

am
t 10 10,7 0,55 53,8 1,80 52,3 0,70 72,8 0,76 35,1 3,82 

15 13,8 0,71 59,1 1,98 60,5 0,81 78,1 0,81 39,7 4,32 

20 17,4 0,89 63,7 2,13 66,8 0,90 83,3 0,87 44,1 4,79 

Anmerkungen: VJ=Versicherungsjahre, BJ=Beitragsjahre. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 

solute Anzahl von neuen BezieherInnen 
von Altersrente aufgelistet, die diesen 
Kriterien entsprechen. Es werden wiede-
rum Gesamtzahlen und Teilwerte für die 
verschiedenen Gruppen ausgegeben. Je-
weils die erste Zeile bezieht sich auf das 
10%-Szenario (x10), die zweite auf das 
15%-Szenario (x15) und die dritte auf das 
20%-Szenario (x20). 

Tabelle 7 bezieht sich auf das Sze-
nario mit 35 Versicherungs- und 30 Bei-
tragsjahren (y1).  Von den insgesamt 20,5 
Mio. Personen, auf die das Szenario zu-
trifft, liegen, je nach Abstandsszenario, 
zwischen 48% (x10) und 56,4% (x20) 
unterhalb der avisierten Referenzrente 
(755 Euro bei x10, 823 Euro bei x20). In 
absoluten Zahlen sind das 9,84 bis 11,56 
Mio. Personen. Die Tabellen 8 und 9 voll-
ziehen die gleichen Berechnungen für die 

Szenarien y2 (40 VJ, 35 BJ) und y3 (43 
VJ, 35 BJ) nach. Beispielsweise wären 
im x10y3-Szenario lediglich 3,82 Mio. 
NeurentnerInnen (35,1%) bis zur Refe-
renzrente von 755 Euro „aufzustocken“. 
Die Tabellen 7 bis 9 zeigen zudem, dass 
erwartungsgemäß der Löwenanteil der 
betroffenen Personen der mittleren Bil-
dungsschicht angehört, da die niedrige 
Bildungsschicht in absoluten Zahlen rela-
tiv klein ist. Aber auch zwischen 12,4% 
und 20,3% aller Angehörigen der hohen 
Bildungsschicht liegt bei Eintritt in den 
Ruhestand unterhalb der jeweiligen Refe-
renzrente. Männer sind, was die relative 
Inzidenz von Unterschreitungen der Refe-
renzrente angeht, deutlich besser gestellt 
als Frauen, insbesondere dann, wenn sie 
im Westen leben. 
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Tabelle 10: Finanzbedarf im Vergleich der Reformszenarien  

Jahr Anzahl 
Persone

n 

Status 
Quo 

Szenario (x,y) 

 x10y1 x15y1 x20y1 x10y2 x15y2 x20y2 x10y3 x15y3 x20y3 

2012 18,9 171,7 173,4 173,7 174,0 172,5 172,6 172,8 172,2 172,3 172,4 

2013 19 172,6 174,6 175,0 175,4 173,6 173,8 174,0 173,2 173,4 173,5 

2014 19,3 174,5 177,0 177,4 177,8 175,8 176,0 176,3 175,3 175,5 175,6 

2015 19,6 177,3 180,2 180,7 181,3 178,8 179,1 179,4 178,2 178,4 178,7 

2016 20,1 181,4 184,7 185,3 185,9 183,1 183,4 183,8 182,4 182,7 182,9 

2017 20,7 186,6 190,4 191,1 191,8 188,5 188,9 189,4 187,8 188,1 188,4 

2018 21,1 190,5 194,8 195,6 196,4 192,7 193,1 193,6 191,9 192,2 192,5 

2019 21,7 195,7 200,6 201,5 202,4 198,2 198,7 199,2 197,2 197,6 198,0 

2020 22,3 200,4 205,8 206,7 207,8 203,1 203,6 204,2 202,1 202,5 202,9 

2021 22,7 204,3 210,2 211,2 212,3 207,2 207,8 208,5 206,1 206,6 207,0 

2022 23,4 209,4 215,9 217,0 218,3 212,6 213,3 214,1 211,4 211,9 212,4 

2023 23,9 214,2 221,3 222,5 223,9 217,7 218,4 219,3 216,4 216,9 217,5 

2024 24,5 218,2 225,8 227,2 228,7 222,0 222,8 223,7 220,6 221,1 221,7 

2025 25 222,6 230,9 232,3 233,9 226,7 227,6 228,5 225,2 225,8 226,4 

2026 25,6 227,2 236,1 237,6 239,4 231,5 232,5 233,5 229,9 230,5 231,2 

2027 26,2 232,7 242,2 243,9 245,7 237,3 238,3 239,4 235,6 236,3 237,0 

2028 26,7 236,7 246,8 248,6 250,6 241,6 242,7 243,8 239,8 240,5 241,3 

2029 27,2 240,9 251,5 253,4 255,5 246,0 247,1 248,3 244,1 244,9 245,7 

2030 27,7 246,0 257,2 259,2 261,4 251,3 252,5 253,8 249,4 250,2 251,1 

2031 28,2 250,9 262,6 264,7 267,1 256,4 257,6 259,0 254,4 255,2 256,1 

2032 28,7 254,3 266,8 269,0 271,5 260,0 261,2 262,7 257,9 258,7 259,7 

2033 29 256,7 269,7 272,1 274,7 262,6 263,9 265,4 260,5 261,3 262,3 

2034 29,2 258,5 272,1 274,6 277,3 264,6 266,0 267,5 262,5 263,4 264,4 

2035 29,2 258,9 272,9 275,5 278,3 265,0 266,5 268,1 262,9 263,8 264,9 

2036 29,1 258,2 272,6 275,3 278,2 264,4 265,9 267,5 262,2 263,2 264,3 

2037 28,9 257,0 271,7 274,4 277,3 263,2 264,7 266,4 261,1 262,0 263,2 

2038 28,6 254,6 269,4 272,2 275,2 260,8 262,3 264,0 258,6 259,6 260,8 

2039 28,1 251,2 266,3 269,0 272,1 257,4 258,9 260,6 255,3 256,3 257,5 

2040 27,5 246,6 261,8 264,6 267,7 252,8 254,2 255,9 250,7 251,7 252,8 

Anmerkungen: Mio. Personen bzw. Mrd. Euro in Preisen von 2012. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von 
FDZ-RV. 
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Im letzten Schritt ist der durch die 
Aufstockung der Rentenzahlbeträge auf 
das Niveau der jeweiligen Referenzrente 
entstehende Finanzbedarf bzw. finanzi-
elle Mehrbedarf für die GRV zu bestim-
men. In den Tabellen 10 und 11 (Seiten 
29/31) werden der Finanzbedarf und der 
finanzielle Mehrbedarf jährlich ausgewie-
sen. In den Tabelle 12 und 13 (Seite 32)
werden der kumulierte Finanzbedarf bzw. 
der kumulierte finanziellen Mehrbedarf 
von 2012 bis 2040 ausgewiesen. Bei allen 
Zahlenangaben ist zu berücksichtigen, 
dass es sich um preisbereinigte Daten be-
zogen auf das Basisjahr 2012 handelt, wo-
bei eine Inflationsrate von 1,5% pro Jahr 
unterstellt wurde.

Tabelle 10 (Seite 29) gibt das Jahr, die 
Anzahl der Personen die Altersrente be-
ziehen (Bestands- und NeurentnerInnen),  
den Finanzbedarf im Status Quo in Mrd. 
Euro und den Finanzbedarf in den neun 
Reformszenarien im Mrd. Euro an. Wie 
bereits weiter oben ausgeführt, steigen 
die Anzahl der RentnerInnen und der Fi-
nanzbedarf bis 2035 an, um dann wieder 
abzuflachen. Die Entwicklung des Finanz-
bedarfs findet sich so auch für alle Re-
formszenarien wieder. Im Basisjahr 2012 
entsteht im Status Quo ein Finanzbedarf 
von 171,7 Mrd. Euro für die GRV, ver-
glichen mit dem „günstigsten“ Szenario 
(x10y3) in Höhe von 172,2 Mrd. Euro und 
dem „teuersten“ Szenario (x20y1) in Höhe 
von 174,0 Mrd. Euro. D.h. da nur Neurent-
nerInnen von der Aufstockung profitieren, 
steigt der Finanzbedarf zunächst nur sehr 
moderat an. In 2035 stehen dann aller-
dings dem Status-Quo-Finanzbedarf von 
258,9 Mrd. Euro immerhin bereits 262,9 

und 278,3 Mrd. Euro gegenüber.
In Tabelle 11 wird der jeweilige fi-

nanzielle Mehrbedarf gegenüber dem 
Status Quo ausgewiesen. Dieser wächst 
bis 2040 kontinuierlich, da der Anteil der 
NeurentnerInnen mit der Zeit ansteigt, 
die Rentnerbevölkerung also immer mehr 
prinzipiell Anspruchsberechtigte umfasst. 
Im „günstigsten“ Szenario (x10y3) be-
trägt der Mehrbedarf in 2040 4,1 Mrd. 
Euro (also rund 1,7% des Finanzbedarfs 
im Status Quo), im „teuersten Szenario 
(x20y1) kommt man auf 21,1 Mrd. Euro 
(und somit rund 8,6% des Finanzbedarfs 
im Status Quo). 

Der Sachverhalt der Tabelle 11 ist in 
den obigen Abb. 3 bis 5 (Seite 32/33) auch 
graphisch dargestellt, um einen besseren 
Eindruck vom Mehrbelastungsverlauf zu 
bekommen. Abb. 3 (4, 5) zeigt die Ent-
wicklung des finanziellen Mehrbedarfs 
für die Szenarien mit einer Referenzrente 
von 755 (789, 823) Euro/Monat. Es ist je-
weils deutlich zu erkennen, dass das am 
wenigsten restriktive Anspruchsszenario 
(y1) zu einer mehr als doppelt so hohen 
Belastung führt, als die anderen Szenari-
en.

Wie den Tabellen 10 (Seite 29) und 11 
zu entnehmen war, würde die Einführung 
eines Grundsicherungsabstandsgebots in 
der GRV zu deutlichen jährlichen finanzi-
ellen Belastungen bzw. Mehrbelastungen 
führen, die sich wegen des immer weiter 
ansteigenden Anteils der NeurentnerIn-
nen an den Beziehern von Altersrente 
insgesamt im Zeitablauf spürbar steigern. 
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Tabelle 11: Finanzieller Mehrbedarf gegenüber dem Status Quo im Vergleich der Reformszenarien 

Jahr Szenario (x,y) 

 x10y1 x15y1 x20y1 x10y2 x15y2 x20y2 x10y3 x15y3 x20y3 

2012 1,7 2,0 2,3 0,8 1,0 1,2 0,5 0,6 0,8 

2013 2,0 2,4 2,8 1,0 1,2 1,4 0,6 0,8 0,9 

2014 2,4 2,9 3,3 1,2 1,5 1,7 0,8 0,9 1,1 

2015 2,9 3,4 3,9 1,5 1,7 2,1 0,9 1,1 1,3 

2016 3,3 3,9 4,6 1,7 2,0 2,4 1,1 1,3 1,6 

2017 3,8 4,5 5,2 1,9 2,3 2,8 1,2 1,5 1,8 

2018 4,3 5,1 5,9 2,2 2,6 3,1 1,4 1,7 2,0 

2019 4,9 5,8 6,7 2,5 3,0 3,6 1,6 1,9 2,3 

2020 5,4 6,3 7,4 2,7 3,2 3,9 1,7 2,1 2,5 

2021 5,9 6,9 8,1 2,9 3,5 4,2 1,9 2,3 2,8 

2022 6,5 7,6 8,9 3,2 3,9 4,7 2,1 2,5 3,0 

2023 7,1 8,4 9,7 3,6 4,3 5,1 2,3 2,8 3,3 

2024 7,7 9,0 10,5 3,8 4,6 5,5 2,4 3,0 3,6 

2025 8,2 9,7 11,3 4,1 5,0 5,9 2,6 3,2 3,8 

2026 8,9 10,5 12,2 4,4 5,3 6,3 2,7 3,4 4,0 

2027 9,5 11,2 13,1 4,6 5,6 6,7 2,9 3,6 4,3 

2028 10,1 11,9 13,8 4,9 5,9 7,1 3,1 3,8 4,6 

2029 10,6 12,5 14,6 5,1 6,2 7,5 3,2 4,0 4,8 

2030 11,2 13,2 15,4 5,3 6,5 7,8 3,4 4,2 5,0 

2031 11,7 13,8 16,2 5,5 6,7 8,1 3,5 4,3 5,2 

2032 12,5 14,7 17,2 5,7 7,0 8,4 3,6 4,5 5,4 

2033 13,1 15,4 18,0 5,9 7,2 8,7 3,8 4,7 5,7 

2034 13,6 16,1 18,8 6,1 7,4 9,0 3,9 4,8 5,9 

2035 14,1 16,6 19,5 6,2 7,6 9,2 4,0 5,0 6,0 

2036 14,5 17,1 20,0 6,3 7,7 9,4 4,1 5,1 6,2 

2037 14,7 17,4 20,4 6,3 7,7 9,4 4,1 5,1 6,2 

2038 14,9 17,6 20,7 6,3 7,7 9,4 4,1 5,1 6,2 

2039 15,1 17,8 20,9 6,2 7,7 9,4 4,1 5,1 6,3 

2040 15,2 18,0 21,1 6,1 7,6 9,3 4,1 5,1 6,2 

Anmerkungen: Mrd. Euro in Preisen von 2012. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 
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Tabelle 12: Barwert des Finanzbedarfs der GRV 2012-2040 in den 
verschiedenen Reformszenarien, Diskontrate 2% 

  Y1=35 VJ, 30 BJ  Y2=40 VJ, 35 BJ  Y3=43 VJ, 35 BJ 

X10=10%  5,03  4,93  4,9 

X15=15%  5,06  4,95  4,91 

X20=20%  5,09  4,97  4,93 

Anmerkungen: In Billionen Euro in Preisen von 2012. Barwert im Status Quo: 4,85 Billionen  
Euro. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 

Tabelle 13: Barwert des finanziellen Mehrbedarfs der GRV 2012-2040 in 
den verschiedenen Reformszenarien 

 Y1=35 VJ, 30 BJ Y2=40 VJ, 35 BJ Y3=43 VJ, 35 BJ 

X10=10% 180 84 54 

X15=15% 212 102 66 

X20=20% 248 123 80 

Anmerkungen: In Milliarden Euro in Preisen von 2012. Quelle: Eigene Berechnungen 
auf Basis von FDZ-RV. 

 

Abbildung 3: Finanzieller Mehrbedarf in Mrd. Euro im Reformszenario x10 (Referenz- 
rente 755 Euro). Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 
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Abbildung 4: Finanzieller Mehrbedarf in Mrd. Euro im Reformszenario x15 (Refe-
renzrente 789 Euro). Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 

 

Abbildung 5: Finanzieller Mehrbedarf in Mrd. Euro im Reformszenario x20 (Referenz- 
rente 823 Euro). Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 
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Entsprechende Gesetzesänderungen hät-
ten also durch die damit einhergehenden 
finanziellen Ansprüche der Bevölkerung 
eine Erhöhung der sog. impliziten Ver-
schuldung der Bundesrepublik Deutsch-
land zur Folge. Nach den Prinzipien der 
Generationenbilanzierung müsste der 
Staat, ähnlich einem Unternehmen, das 
sich auf zukünftige finanzielle Lasten ein-
stellt, in seiner "Bilanz" Vorsorge betrei-
ben, indem er Rückstellungen bildet. Die 
Rückstellung muss dem Barwert (Gegen-
wartswert) aller zukünftigen finanziellen 
Mehrbelastungen der Reform entspre-
chen. Im Folgenden wird für die Barwert-
berechnung ein Diskontierungszinssatz 
von 2% unterstellt, also von anhaltend 
niedrigen Realzinsen ausgegangen. Da 
die Ergebnisse von Barwertberechnun-
gen, zumal über lange Zeiträume, er-
heblich von der gewählten Diskontrate 
abhängig sind, sind im Anhang in den 
Tabellen A2 bis A7 (Anhang, Seite 38) zu-
sätzliche Barwertberechnung für Zinssät-
ze von 0%, 3% und 4% angegeben.

Der Barwert des gesamten GRV-Fi-
nanzbedarfs im Zeitraum 2012 bis 2040 
beträgt unter Beibehaltung des instituti-
onellen Status Quo 4,85 Billionen Euro. 
Tabelle 12 (Seite 32) enthält die Barwerte 
für die neun Reformszenarien, die zwi-
schen 4,9 Billionen Euro und 5,09 Billi-
onen Euro liegen. Tabelle 13 (Seite 32) 
gibt für jedes der neun Reformszenarien 
den Barwert des finanziellen Mehrbedarfs 
an. Im Szenario x10y3, das am restrik-
tivsten ist und mit 10% den geringsten 
Aufschlag bietet, beträgt der Barwert 54 
Mrd. Euro, also etwa 2,5% der gesamten 
expliziten Staatsschuld der Bundesrepub-
lik Deutschland (von fast exakt 2 Billionen 

Euro Anfang 2012). 29 Im Szenario x20y1, 
das am wenigsten restriktiv und mit 20% 
Aufschlag auf die Grundsicherung im Al-
ter besonders großzügig ist, beträgt der 
Barwert 248 Mrd. Euro, also etwa 12,5% 
der gesamten expliziten Staatsschuld.

Die Tabellen A2 bis A7 im Anhang 
(Seite 38) zeigen, dass die Barwertbe-
rechnung im erheblichen Maße vom Dis-
kontzinssatz abhängig ist. Für das güns-
tige Szenario ergeben sich Barwerte des 
finanziellen Mehrbedarfs von zwischen 39 
und 75 Mrd. Euro. Für das teuerste Sze-
nario ergeben sich Barwerte des finanzi-
ellen Mehrbedarfs von zwischen 179 bis 
352 Mrd. Euro. 

29 Von weitergehenden Vergleichen der Bar-
werte mit dem BIP etc. soll hier abgesehen 
werden, da der Vergleich von Stromgrößen 
(BIP) und Bestandsgrößen (Barwert) metho-
disch fragwürdig ist.
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6. Zusammenfassung und Schlussbemerkungen

Gegenstand der vorliegenden Arbeit wa-
ren die finanziellen Auswirkungen der 
Einführung eines Grundsicherungsab-
standsgebotes in der Gesetzlichen Ren-
tenversicherung. Die statistische Analyse 
erfolgte mit Hilfe eines Mikrosimulations-
modells auf Basis des Scientific Use File 
der Versicherungskontenstichprobe der 
Deutschen Rentenversicherung für den 
Zeitraum 2012-2040. Die Simulation ba-
sierte auf einer Bruttoentgeltentwicklung 
von 1,7% p.a. (Durchschnitt der vergan-
genen 15 Jahre), einer Inflationsrate von 
1,5% (Durchschnitt des Verbraucher-
preisindex in den vergangenen 15 Jahren) 
und einer Diskontrate für die Barwert-
berechnung von 2%. Alternative Brutto-
entgeltentwicklungen und Inflationsraten 
wurden nicht berechnet, da mit neun zu 
betrachtenden Reformszenarien bereits 
eine große Spannweite an Ergebnisse er-
reicht wurde. In Bezug auf die Barwert-
berechnungen für den Finanzbedarf und 
den finanziellen Mehrbedarf wurden im 
Tabellen-Anhang alternative Diskontraten 
angegeben (0%, 3%, 4%). 

Es wurden neun vorgegebene Re-
formszenarien betrachtet. Variiert wurden 
die von jeder bzw. jedem NeurentnerIn 
zu erzielende Referenzente als prozen-
tualer Aufschlag (10%, 15%, 20%) auf 
das durch die Grundsicherung im Alter 
gewährte soziokulturelle Existenzmini-
mum von 686 Euro und der Kreis der An-
spruchsberechtigten, gestaffelt nach Ver-
sicherungs- und Beitragsjahren, konkret 
35 VJ und 30 BJ, 40 VJ und 35 BJ sowie 
43 VJ und 35 BJ. Die Reformmaßnahme in 

Bezug auf das Grundsicherungsabstands-
gebot bezieht sich allein auf Neurentne-
rInnen ab 2012 und nicht auf Bestands-
rentnerInnen.

Fast 54% aller NeurentnerInnen wer-
den gemäß der Simulationsergebnisse 
zukünftig bei Eintritt in den Ruhestand 
einen Rentenzahlbetrag (Rente abzgl. 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversi-
cherung) niedriger als die Grundsiche-
rung im Alter erzielen. Hierbei gibt es er-
hebliche Unterschiede nach Geschlecht, 
Region und Bildungsstand. Während 
westdeutsche Männer selbst bei gerin-
gem Bildungsstand noch relativ gut in 
Bezug auf den durchschnittlichen Ren-
tenzahlbetrag und die Quote der Betrof-
fenen abschneiden, ist die Lage der Frau-
en, gerade bei niedrigem und mittlerem 
Bildungsstand, schlecht. Weit über 60% 
aller Frauen werden zukünftig über keine 
Rente oberhalb der Grundsicherung ver-
fügen. Der Kreis der NeurentnerInnen, 
die eine der obigen Anspruchsvorausset-
zungen im Sinne von Versicherungs- und 
Beitragsjahren erfüllen, variiert zwischen 
10,9 und 20,5 Mio. Personen. Im rest-
riktivsten Fall (43 VJ, 35 BJ) und bei ge-
ringstem Abstandsgebot (10%) würden 
35,1% aller NeurentnerInnen bzw. 3,82 
Mio. Personen unterhalb der Referenz-
rente von 755 Euro/Monat liegen. Würde 
der Rentenzahlbetrag jeder dieser Perso-
nen auf mindestens das Niveau der Refe-
renzrente angehoben werden, entstünde 
im Zeitraum 2012-2040 ein finanzieller 
Mehrbedarf von 54 Mrd. Euro für die 
GRV (Barwert); dies entspricht ungefähr 
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1,1% des finanziellen Gesamtbedarfs. Im 
großzügigsten Fall (35 VJ, 30 BJ) und bei 
höchstem Abstandsgebots (20%) würden 
56,4% aller NeurentnerInnen bzw. 11,56 
Mio. Personen unterhalb der Referenz-
rente von 823 Euro/Monat liegen. Würde 
der Rentenzahlbetrag jeder dieser Perso-
nen auf mindestens das Niveau der Refe-
renzrente angehoben werden, entstünde 
im Zeitraum 2012-2040 ein finanzieller 
Mehrbedarf von 248 Mrd. Euro für die 
GRV (Barwert); dies entspricht ungefähr 
5,1% des finanziellen Gesamtbedarfs. 
Der finanzielle Mehrbedarf im Szenario 
x10y3 würde in etwa 2,5% der gesamten 
expliziten Staatsschuld der Bundesrepub-
lik Deutschland entsprechen; im Szenario 
x20y1 käme man auf etwa 12,5% der ge-
samten expliziten Staatsschuld.

Wie bereits oben angemerkt fußt die 
Simulation auf bestimmten Parameteran-
nahmen. Es ist unmöglich vorherzusagen, 
wie sich über einen langen Zeitraum diese 
Parameterwerte entwickeln werden, da-
her wurden plausible Werte aus der Ver-
gangenheit in die Zukunft fortgeschrie-
ben. Zudem wurde angenommen, dass 
sich aus der Einführung eines Grundsi-
cherungsabstandsgebots kein Verhaltens-
rückwirkungen auf die Versicherten (z.B. 
Änderungen des Arbeitsangebots oder 
der Ruhestandsentscheidung) oder ge-
samtwirtschaftliche Rückwirkungen (z.B. 
auf Zins und BIP-Wachstum) ergeben.

Der hier durchgeführte direkte Ver-
gleich zwischen der bedarfsgeprüften 
Grundsicherung im Alter, die im Haus-
haltskontext zu sehen ist, mit der indivi-
duellen beitragsbezogenen Rentenzah-
lung ist durchaus kritisch zu sehen, soweit 
Rückschlüsse auf die tatsächliche Wohl-

fahrtssituation der Haushalte gezogen 
werden sollen. Bei der Gewährung von 
Grundsicherung im Alter würde sowohl 
die Haushaltszusammensetzung eine Rol-
le spielen, als auch andere Einkünfte als 
die GRV-Rentenzahlungen in die Bedarfs-
berechnung eingehen (z.B. könnte ein 
Haushaltsmitglied noch berufstätig sein, 
eine Betriebsrente beziehen oder über 
Vermögen verfügen). Bei der Berechnung 
der Anspruchsberechnung für den Auf-
schlag über die Grundsicherung in den 
neun Szenarien wurde hingegen weder 
der Haushaltskontext noch das Vorhan-
densein anderer Einkünfte geprüft. Hier 
liegt der Fokus künftiger Forschungsvor-
haben, bei denen Daten verwendet wer-
den, die den Haushaltskontext berück-
sichtigen. 30 

Die strikte Interpretation der Kriteri-
en für die Anspruchsberechtigung für die 
Aufstockung auf das Niveau der jeweili-
gen Referenzrente in Form von Mindest-
beitrags- und -versicherungsjahren ist 
insofern kritisch zu sehen, als dass für 
Personen, die bereits knapp unterhalb 
der Mindestkriterien liegen ein starker 
Anreiz besteht, die Anzahl der Versiche-
rungs- und Beitragsjahre zu reduzieren. 
Von daher wäre über eine "unscharfe" 
Interpretation der Anspruchskriterien 
nachzudenken, z.B. in Form eines linea-
ren Übergangsbereiches (z.B. 30-40 Ver-
sicherungsjahre), indem der Aufschlag 
von 0% bis zu 100% gewährt wird.

Letztlich wäre auch die Finanzie-
rungsfrage zu klären. Zunächst muss 
festgehalten werden, dass die aus der 

30 Vgl. Rasner (2007) und Rasner et al. (2011)
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Anhebung der Renteneinkommen resul-
tierenden höheren Steuereinnahmen mit 
dem finanziellen Mehrbedarf saldiert wer-
den müssten. Dieser Effekt findet in dem 
Modell keine Berücksichtigung und dürf-
te zudem wegen der Besteuerungssitua-
tion der Rentner quantitativ unbedeutend 
sein. Bei der Aufstockung auf die jeweili-
ge Referenzrente würde es sich um eine 
Leistung handeln, die dem Prinzip der 
Beitragsäquivalenz, also dem ökonomi-
schen Versicherungsgedanken der GRV, 
zuwiderläuft. Würde die Aufstockung 
durch die Versicherten finanziert wer-
den, müssten die Beiträge entsprechend 
steigen, was wiederum den notwendigen 
Bruttolohn erhöht, um die Referenzrente 
zu erreichen. Analoges in Bezug auf den 
Bruttolohn gilt hier auch für die Steuer-
finanzierung der Aufstockung, nur dass 
der Kreis der Beteiligten größer wird. 
Da das Grundsicherungsabstandgebot 
den Charakter einer Fürsorgeleistung 
hätte, wäre die Steuerfinanzierung vor-
zuziehen. In diesem Zusammenhang ist 
auch die tatsächliche Inanspruchnahme 
der Grundsicherung im Alter zu berück-
sichtigen, die vergleichsweise niedrig 
ist, da sie nur auf Antrag und bei vorhe-
riger Bedarfsprüfung gewährt wird: "Am 
Jahresende 2005 bezogen rund 340.000 
Personen ab 65 Jahren Leistungen der 
bedarfsorientierten Grundsicherung, das 
entspricht in etwa 1,9 % der Menschen 
ab 65 Jahren". 31  Dem stünde bei vorbe-
haltloser Gewährung eines Rentenzahl-
betrags oberhalb der Grundsicherung 
ein stetig wachsender Personenkreis von 

31 Siehe Bäcker et al., a.a.O., S. 468

mindestens 3,82  Mio. NeurentnerInnen 
(35,1% aller NeurentnerInnen) bis 2040 
gegenüber, die diese Leistung automa-
tisch und ohne Bedarfsprüfung erhielten. 
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Tabelle A1: Simulation wichtiger Kennzahlen für die GRV unter Fortschreibung 
des gesetzlichen Status Quo 

Jahr 
Anzahl 

AltersrentnerInnen Finanzbedarf 
Durchschnittliche 

Rentenhöhe 
Durchschnittlicher 
Rentenzahlbetrag 

 Millionen Mrd. Euro Euro/Monat Euro/Monat 

2012 18,9 171,7 757 681 

2013 19 172,6 754 678 

2014 19,3 174,5 751 675 

2015 19,6 177,3 748 673 

2016 20,1 181,4 748 672 

2017 20,7 186,6 747 672 

2018 21,1 190,5 745 670 

2019 21,7 195,7 744 669 

2020 22,3 200,4 743 668 

2021 22,7 204,3 742 667 

2022 23,4 209,4 740 666 

2023 23,9 214,2 739 664 

2024 24,5 218,2 737 663 

2025 25 222,6 735 661 

2026 25,6 227,2 733 660 

2027 26,2 232,7 733 659 

2028 26,7 236,7 732 659 

2029 27,2 240,9 732 658 

2030 27,7 246,0 733 659 

2031 28,2 250,9 734 660 

2032 28,7 254,3 732 658 

2033 29 256,7 731 657 

2034 29,2 258,5 730 657 

2035 29,2 258,9 730 656 

2036 29,1 258,2 730 657 

2037 28,9 257,0 731 658 

2038 28,6 254,6 732 659 

2039 28,1 251,2 735 661 

2040 27,5 246,6 738 664 

Anmerkung: Alle finanziellen Angaben in Preisen von 2012. Alter- und NeurentnerInnen. Der Renten 
zahlbetrag entspricht der Rentenhöhe abzüglich der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 

7. Anhang
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Tabelle A2: Barwert des Finanzbedarfs der GRV 2012-2040 in den 
verschiedenen Reformszenarien, Diskontrate 0% 

  Y1=35 VJ, 30 BJ  Y2=40 VJ, 35 BJ  Y3=43 VJ, 35 BJ 

X10=10%  6,71  6,57  6,53 

X15=15%  6,75  6,59  6,54 

X20=20%  6,8  6,62  6,56 

        Anmerkungen: In Billionen Euro in Preisen von 2012. Barwert im Status Quo: 6,45 Billionen 
        Euro. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 

Tabelle A3: Barwert des finanziellen Mehrbedarfs der GRV 2012-2040 in 
den verschiedenen Reformszenarien, Diskontrate 0% 

 Y1=35 VJ, 30 BJ Y2=40 VJ, 35 BJ Y3=43 VJ, 35 BJ 

X10=10% 256 118 75 

X15=15% 302 144 93 

X20=20% 352 173 113 

        Anmerkungen: In Milliarden Euro in Preisen von 2012. Quelle: Eigene Berechnungen auf 
        Basis von FDZ-RV. 

Tabelle A4: Barwert des Finanzbedarfs der GRV 2012-2040 in den 
verschiedenen Reformszenarien, Diskontrate 3% 

  Y1=35 VJ, 30 BJ  Y2=40 VJ, 35 BJ  Y3=43 VJ, 35 BJ 

X10=10%  4,4  4,32  4,3 

X15=15%  4,43  4,34  4,31 

X20=20%  4,46  4,36  4,32 

        Anmerkungen: In Billionen Euro in Preisen von 2012. Barwert im Status Quo: 4,25 
        Billionen Euro. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 
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Tabelle A5: Barwert des finanziellen Mehrbedarfs der GRV 2012-2040 in 
den verschiedenen Reformszenarien, Diskontrate 3% 

 Y1=35 VJ, 30 BJ Y2=40 VJ, 35 BJ Y3=43 VJ, 35 BJ 

X10=10% 153 71 46 

X15=15% 180 87 56 

X20=20% 210 105 68 

        Anmerkungen: In Milliarden Euro in Preisen von 2012. Quelle: Eigene Berechnungen 
        auf Basis von FDZ-RV. 

Tabelle A6: Barwert des Finanzbedarfs der GRV 2012-2040 in den 
verschiedenen Reformszenarien, Diskontrate 4% 

  Y1=35 VJ, 30 BJ  Y2=40 VJ, 35 BJ  Y3=43 VJ, 35 BJ 

X10=10%  3,89  3,82  3,8 

X15=15%  3,91  3,83  3,8 

X20=20%  3,94  3,85  3,82 

        Anmerkungen: In Billionen Euro in Preisen von 2012. Barwert im Status Quo: 3,76 
        Billionen Euro. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 

Tabelle A7: Barwert des finanziellen Mehrbedarfs der GRV 2012-2040 in 
den verschiedenen Reformszenarien, Diskontrate 4% 

 Y1=35 VJ, 30 BJ Y2=40 VJ, 35 BJ Y3=43 VJ, 35 BJ 

X10=10% 130 61 39 

X15=15% 154 75 48 

X20=20% 179 90 58 

        Anmerkungen: In Milliarden Euro in Preisen von 2012. Quelle: Eigene Berechnungen 
        auf Basis von FDZ-RV. 
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Abbildung A1: Durchschnittlicher monatlicher Rentenzahlbetrag versus Grundsiche 
rung im Status Quo, alle NeurentnerInnen. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von 
FDZ-RV. 

 

Abbildung A2: Durchschnittlicher monatlicher Rentenzahlbetrag versus Grundsiche- 
rung im Status Quo, NeurentnerInnen, Frauen Ost nach Bildungsstand. Quelle: Eigene 
Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 
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Abbildung A3: Durchschnittlicher monatlicher Rentenzahlbetrag versus Grundsiche- 
rung im Status Quo, NeurentnerInnen, Frauen West nach Bildungsstand. Quelle: Eigene 
Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 

 

Abbildung A4: Durchschnittlicher monatlicher Rentenzahlbetrag versus Grundsiche- 
rung im Status Quo, NeurentnerInnen, Männer Ost nach Bildungsstand. Quelle: Eigene 
Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 
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Abbildung A5: Durchschnittlicher monatlicher Rentenzahlbetrag versus Grundsiche- 
rung im Status Quo, NeurentnerInnen, Männer West nach Bildungsstand. Quelle: Eigene 
Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. 

 

Abbildung A6: Simulation wichtiger Kennzahlen für die GRV im Szenario mit Abstands- 
gebot von 10% für Personen mit mind. 35 Versicherungsjahren und 30 Beitragsjahren. 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. Alt- und NeurentnerInnen. Der 
Rentenzahlbetrag entspricht der gesetzlichen Rentenhöhe abzüglich Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge. 
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Abbildung A7: Simulation wichtiger Kennzahlen für die GRV im Szenario mit Abstands- 
gebot von 10% für Personen mit mind. 40 Versicherungsjahren und 35 Beitragsjahren. 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. Alt- und NeurentnerInnen. Der 
Rentenzahlbetrag entspricht der gesetzlichen Rentenhöhe abzüglich Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge. 

 

Abbildung A8. Simulation wichtiger Kennzahlen für die GRV im Szenario mit Abstands- 
gebot von 10% für Personen mit mind. 43 Versicherungsjahren und 35 Beitragsjahren. 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. Alt- und NeurentnerInnen. Der 
Rentenzahlbetrag entspricht der gesetzlichen Rentenhöhe abzüglich Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge. 
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Abbildung A9: Simulation wichtiger Kennzahlen für die GRV im Szenario mit Abstands- 
gebot von 15% für Personen mit mind. 35 Versicherungsjahren und 30 Beitragsjahren. 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. Alt- und NeurentnerInnen. Der 
Rentenzahlbetrag entspricht der gesetzlichen Rentenhöhe abzüglich Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträge. 

 

Abbildung A10: Simulation wichtiger Kennzahlen für die GRV im Szenario mit 
Abstandsgebot von 15% für Personen mit mind. 40 Versicherungsjahren und 35 
Beitragsjahren. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. Alt- und 
NeurentnerInnen. Der Rentenzahlbetrag entspricht der gesetzlichen Rentenhöhe 
abzüglich Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. 
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Abbildung A11: Simulation wichtiger Kennzahlen für die GRV im Szenario mit Ab-
standsgebot von 15% für Personen mit mind. 43 Versicherungsjahren und 35 
Beitragsjahren. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. Alt- und 
NeurentnerInnen. Der Rentenzahlbetrag entspricht der gesetzlichen Rentenhöhe 
abzüglich Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. 

 

Abbildung A12: Simulation wichtiger Kennzahlen für die GRV im Szenario mit Ab-
standsgebot von 20% für Personen mit mind. 35 Versicherungsjahren und 30 
Beitragsjahren. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. Alt- und 
NeurentnerInnen. Der Rentenzahlbetrag entspricht der gesetzlichen Rentenhöhe 
abzüglich Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. 
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Abbildung A13: Simulation wichtiger Kennzahlen für die GRV im Szenario mit Ab-
standsgebot von 20% für Personen mit mind. 40 Versicherungsjahren und 35 
Beitragsjahren. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. Alt- und 
NeurentnerInnen. Der Rentenzahlbetrag entspricht der gesetzlichen Rentenhöhe 
abzüglich Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. 

 

Abbildung A14. Simulation wichtiger Kennzahlen für die GRV im Szenario mit Ab-
standsgebot von 20% für Personen mit mind. 43 Versicherungsjahren und 35 
Beitragsjahren. Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von FDZ-RV. Alt- und 
NeurentnerInnen. Der Rentenzahlbetrag entspricht der gesetzlichen Rentenhöhe 
abzüglich Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. 
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Die Finanzmarktkrise von 2008 und in deren Gefolge die „Große Rezession“ sowie Staats-
schuldenkrisen in verschiedenen EU-Ländern haben einschneidende Reformen der Alters-
sicherungssysteme ausgelöst, die die Finanzierung der Renten kurz- und langfristig sicher-
stellen, fiskalischen Manövrierspielraum wieder erweitern bzw. den Zugang zu Kredithilfen 
ermöglichen oder Vorstellungen von Generationengerechtigkeit realisieren sollen. Fast aus-
schließlich handelt es sich um Einschränkungen mit teilweise drastischen und unmittelbaren 
Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der jetzigen und künftigen Rentenbezieher. Be-
trachtet werden die Reformen in neun EU-Ländern: Griechenland, Großbritannien, Irland, Ita-
lien, Lettland, Portugal, Rumänien, Spanien und Ungarn. Dabei geht es um die Inhalte dieser 
Reformen und die Umstände, die jeweils zu diesen Veränderungen geführt bzw. sie ermöglicht 
haben. Gezeigt wird, dass die Herausforderungen, mit denen diese Länder konfrontiert waren 
(oder sind), einschneidende Veränderungen erlaubten bzw. erzwangen, die ansonsten kaum 
durchsetzbar gewesen oder in Anbetracht der politischen Konsequenzen von den jeweiligen 
Regierungen so nicht in Angriff genommen worden wären. Weiterhin werden im Länderver-
gleich die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beleuchtet sowie nach den bislang erkennba-
ren sozialen Konsequenzen gefragt.
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